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ÖFFNUNGSZEITEN GESCHÄFTSSTELLE VG WEIDENBERG
Rathausplatz 1, 95466 Weidenberg - Telefon: 09278 / 977-0, Fax: 09278 / 977-77
Internet: www.weidenberg.de, E-Mail: vg.poststelle@weidenberg.de
Montag bis Freitag von 08.00 bis 12.00 Uhr
Mittwoch zusätzlich  von 13:30 Uhr bis 16:00 Uhr

Außerhalb der Öff nungszeiten sind nach Rücksprache mit dem jeweiligen Sachgebiet individuelle Terminvereinbarungen möglich.

Wir bitten für eine persönliche Vorsprache im Einwohnermeldeamt und Passamt sowie im Standesamt um 
vorherige Terminvereinbarung, auch um Wartezeiten zu vermeiden.

GRÜNGUTCONTAINER
Kirchenpingarten, Emtmannsberg, Seybothenreuth und Weidenberg sind frei zugänglich

SPRECHSTUNDEN BÜRGERMEISTER
Emtmannsberg / Birk  nach telefonischer Vereinbarung unter   0170 / 2122115
Kirchenpingarten   nach telefonischer Vereinbarung unter   0175 / 8850355
Seybothenreuth   nach telefonischer Vereinbarung unter   0171 / 4379244
Weidenberg    Telefonisch ODER persönliches Gespräch nach tel. Terminvereinbarung
 im Übrigen keine festen Sprechstunden  Tel. 09278 / 97733

24-STUNDEN-BEREITSCHAFTSRUFNUMMERN DER WASSER- UND KLÄRWERKE
Gemeinde Wasserversorgung Abwasserentsorgung
Emtmannsberg 09209 / 918162 0175 / 2738469
Kirchenpingarten 09278 / 7740600 od. 0173 / 8648022 09275 / 7069 od. 0171 / 8151120
Seybothenreuth 09209 / 918162 09275 / 238
Weidenberg 09278 / 7709999 09278 / 7743642

Amtliches Mitteilungsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Weidenberg
Das amtliche Mitteilungsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Weidenberg 
erscheint monatlich und in der Regel immer am Monatsanfang in einer Aufl age 
von 2350 Exemplaren.

Verantwortlich für den Inhalt:
Der Gemeinschaftsvorsitzende der Verwaltungsgemeinschaft Weidenberg, 
Hans Wittauer, Rathausplatz 1, 95466 Weidenberg.

In der Rubrik „Vereine, Verbände und Sonstiges“ werden Veranstaltungs-
termine veröffentlicht. Bei anstehenden Jahreshauptversammlungen von 
Vereinen wird die Tagesordnung nur dann mitveröffentlicht, wenn Neuwahlen 
und/oder Satzungsänderungen Inhalt der Versammlung sind.

Bezugspreis pro Jahr: 12 Euro (nur für Bezieher im Bereich der VG
Weidenberg; 13 Euro zzgl. aktuelle Portokosten bei Postzustellung)

Technische Gesamtherstellung / Anzeigenannahme:
Team Sebald GbR, Gablonzer Str. 4, 95466 Weidenberg
Tel. (0 92 78) 98 51 76, E-Mail: anzeigen@team-sebald.de

Druck:
Schmidt und Buchta, Fliegerweg 7, 95233 Helmbrechts
Tel. (0 92 52) 9 24 83, E-Mail: info@schmidt-buchta.de

Redaktionsannahmeschluss ist i.d.R. der 18. des Vormonats. Fällt dieser auf 
einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, gilt der vorangehende Werktag.

IMPRESSUM

Durch die Bereitstellung von Text- und Bildmaterial erklären Sie Ihr Einverständnis zur Veröffentlichung im amtlichen Mitteilungsblatt der Verwaltungsgemeinschaft 
Weidenberg, Sie tragen für ihre Beiträge einschließlich der Einholung aller Bildrechte sämtliche Kosten und die volle persönliche Verantwortung.
Dieses Einverständnis gilt ebenso für die spätere Veröffentlichung der Online-Version auf den Webseiten der Verwaltungsgemeinschaft Weidenberg und deren 
Mitgliedsgemeinden. Die Verwaltungsgemeinschaft Weidenberg übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereit-
gestellten Dokumente, Bildmaterial und Informationen. Haftungsansprüche gegen die Verwaltungsgemeinschaft Weidenberg, welche sich auf Schäden materieller 
oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern 
seitens der Verwaltungsgemeinschaft Weidenberg kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.
Das Copyright für veröffentliche Grafi ken und Texte bleibt allein beim Herausgeber dieses Mitteilungsblattes. Eine Vervielfältigung oder Verwendung von Grafi ken 
und Texten in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung des Herausgebers nicht gestattet. 

Redaktionsannahmeschluss: 21. Mai für Juni 2024
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AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT

BEKANNTMACHUNG
über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis

und die Erteilung von Wahlscheinen
für die Europawahl am 9. Juni 2024

1. Das Wählerverzeichnis zur Europawahl für die Gemeinden Emtmannsberg, 
 Kirchenpingarten, Seybothenreuth und Markt Weidenberg wird in der Zeit vom 

Dienstag, 21. Mai bis Freitag, 24. Mai 2024 Dienstag - Donnerstag von 08:00
 - 12:00 Uhr und von 13:00 - 16:00 Uhr und Freitag von 08:00 - 12:00 Uhr in 
 der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Weidenberg, Rathausplatz 
 9, 95466 Weidenberg,

für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereit gehalten. Wahlberechtigte können 
die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu ihrer Person im Wählerverzeichnis 
eingetragenen Daten überprüfen. Die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Da-
ten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen können Wahl-
berechtigte nur überprüfen, wenn Tatsachen glaubhaft gemacht werden, aus 
denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses 
ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten 
von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß § 51 
Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist.

Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt; die Einsicht-
nahme ist durch ein Datensichtgerät möglich.
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen 
Wahlschein hat.

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann von 
Dienstag, 21. bis spätestens Freitag, 24. Mai 2024, 12:00 Uhr in der Ge-

 schäftstelle der Verwaltungsgemeinschaft Weidenberg, Rathausplatz 9, 95466
 Weidenberg, Einspruch einlegen. Der Einspruch kann schriftlich oder durch 
 Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden.

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten spä-
 testens am 19. Mai 2024 eine Wahlbenachrichtigung samt Vordruck für einen 
 Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins. Wer keine Wahlbenachrichtigung 
 erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das 
 Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein 
 Wahlrecht nicht ausüben kann.

Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen wer-
den und die bereits einen Wahl-schein mit Briefwahlunterlagen beantragt ha-
ben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung.

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Landkreis Bayreuth
  durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum (Wahlbezirk) 
  dieses Landkreises
  oder
 durch Briefwahl

teilnehmen.

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag

5.1 eine in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person.

Der Wahlschein kann bis Freitag, 7. Juni 2024, 18:00 Uhr, in der Geschäftsstelle 
der Verwaltungsgemeinschaft Weidenberg, Rathausplatz 9, 95466 Weidenberg, 
schriftlich, elektronisch oder mündlich (nicht aber telefonisch) beantragt wer-
den. Wer bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung den Wahlraum nicht 
oder nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten aufsuchen kann, kann den Wahl-
schein noch bis zum Wahltag, 15:00 Uhr, beantragen.

5.2 eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person, 
wenn
 a) sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme 
  in das Wählerverzeichnis (bei Deutschen nach § 17 Abs. 1, bei Unionsbür-
  gern nach § 17a Abs. 2 der Europawahlordnung) bis zum 19. Mai 2024) oder 
  die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach § 21 Abs. 1 der Euro-
  pawahlordnung bis zum 24. Mai 2024 versäumt hat,
 b) ihr Recht auf Teilnahme erst nach Ablauf der unter Buchst. a) genannten 
  Fristen entstanden ist,
 c) ihr Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden ist und die 
  Gemeinde von der Feststellung erst nach Abschluss des Wählerverzeichnis-
  ses erfahren hat.
 Der Wahlschein kann in diesem Fall bei der in Nr. 5.1 bezeichneten Stelle noch 

bis zum Wahltag, 15:00 Uhr, schriftlich, elektronisch oder mündlich (nicht aber 
 telefonisch) beantragt werden.

6. Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch Vorlage einer 
schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Wahlberech-

 tigte mit Behinderungen können sich bei der Antragstellung der Hilfe einer an-
 deren Person bedienen.

7. Mit dem Wahlschein erhält die wahlberechtigte Person zugleich
 - einen amtlichen Stimmzettel,
 - einen amtlichen weißen Stimmzettelumschlag,
 - einen amtlichen roten Wahlbriefumschlag mit der Anschrift, an die der Wahl-
  brief zu übersenden ist, und
 - ein Merkblatt für die Briefwahl.

Mit der Erteilung eines Wahlscheins mit Briefwahlunterlagen, wird für die wahl-
berechtigte Person im Wählerverzeichnis die Ausstellung des Wahlscheins ver-
merkt. Dieser Vermerk hat zur Folge, dass die wahlberechtigte Person ohne 
Wahlschein weder in einem Wahllokal noch per Briefwahl wählen kann. 
Gehen die beantragten Wahlunterlagen nicht oder nicht rechtzeitig zu, sollten 
sich die betroffenen Wahlberechtigten umgehend an ihr Wahlamt wenden. Bis 
spätestens Samstag, 8. Juni 2024, 12:00 Uhr, besteht noch die Möglichkeit, ei-
nen neuen Wahlschein beim Wahlamt zu beantragen, wenn glaubhaft versichert 
wird, dass der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist.

8. Wahlschein und Briefwahlunterlagen werden übersandt oder amtlich über-
 bracht. Sie können auch durch die Wahlberechtigten persönlich abgeholt wer-
 den. An andere Personen können diese Unterlagen nur ausgehändigt werden, 
 wenn die Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer 

schriftlichen Vollmacht und einen amtlichen Ausweis nachgewiesen wird und 
 die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies 
 hat sie der Gemeinde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versi-
 chern.

9. Eine wahlberechtigte Person, die des Lesens unkundig oder wegen einer 
 Behinderung an der Abgabe ihrer Stimme gehindert ist, kann sich zur Stimm-
 abgabe der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfsperson muss das 
 16. Lebensjahr vollendet haben. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei 
 der Kundgabe einer von der wahlberechtigten Person selbst getroffenen und 
 geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, 
 die unter missbräuchlicher Einfl ussnahme erfolgt, die selbstbestimmte 
 Willensbildung oder Entscheidung der wahlberechtigten Person ersetzt 
 oder verändert oder wenn ein Interessenkonfl ikt der Hilfsperson besteht. 
 Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpfl ichtet, die sie bei 
 der Hilfeleistung von der Wahl einer anderen Person erlangt hat.

10. Bei der Briefwahl muss der Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahl-
 schein so rechtzeitig an die angegebene Stelle abgesendet werden, dass der 
 Wahlbrief dort spätestens am Wahltag bis 18:00 Uhr eingeht.

Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere 

4



Mitteilungsblatt Verwaltungsgemeinschaft Weidenberg Ausg. 05/2024

Versendungsform ausschließlich von der Deutschen Post AG unentgeltlich 
befördert. Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abge-
geben werden.

Weidenberg, 18. April 2024
Hans Wittauer
Gemeinschaftsvorsitzender Vgem. Weidenberg

WAHLBEKANNTMACHUNG
zur Europawahl am 9. Juni 2024

1. Die Wahl dauert von 8:00 bis 18:00 Uhr. 

2. Die Gemeinden Emtmannsberg, Kirchenpingarten, Seybothenreuth und Markt 
Weidenberg sind in folgende Wahlbezirke eingeteilt:

Gemeinde Emtmannsberg

Wahlbezirk 101
Wahllokal: Schloss Emtmannsberg, Bürgersaal (1.OG), 
Schlosshof 10, 95517 Emtmannsberg

Briefwahlbezirk Emtmannsberg 111

Gemeinde Kirchenpingarten

Wahlbezirk 201
Wahllokal: Mehrzweckhalle Kirchenpingarten, 
Tressauer Straße 5, 95466 Kirchenpingarten

Briefwahlbezirk Kirchenpingarten 211

Gemeinde Seybothenreuth

Wahlbezirk 301
Wahllokal: Mehrzweckhalle Seybothenreuth, Foyer, 
Rathausplatz 2, 95517 Seybothenreuth

Briefwahlbezirk Seybothenreuth 311

Markt Weidenberg

Wahlbezirk 401
Wahllokal: Grund- und Mittelschule Weidenberg, Raum A, 
Schulstraße 2, 95466 Weidenberg

Wahlbezirk 402
Wahllokal: Grund- und Mittelschule Weidenberg, Raum B, 
Schulstraße 2, 95466 Weidenberg

Wahlbezirk 403
Wahllokal: Grund- und Mittelschule Weidenberg, Raum C, 
Schulstraße 2, 95466 Weidenberg

Wahlbezirk 404
Wahllokal: Feuerwehrgerätehaus Görschnitz, Görschnitz 56, 95466 Weidenberg

Wahlbezirk 405
Wahllokal: Gemeindezentrum Neunkirchen a.Main, Mehrzweckhalle, 
Wacholderich 1, 95466 Weidenberg

Briefwahlbezirk Weidenberg 411
Briefwahlbezirk Weidenberg 412
Briefwahlbezirk Weidenberg 413
Briefwahlbezirk Weidenberg 414
Briefwahlbezirk Weidenberg 415

Alle Wahllokale sind barrierefrei.

3. Der Briefwahlvorstand tritt zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um 16:00 
 Uhr in der Dreifachturnhalle Weidberg, Schulstraße 3, 95466 Weidenberg, 
 zusammen. 

4. Jede wahlberechtigte Person kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks 
 wählen, in dessen Wählerverzeichnis sie eingetragen ist. 

Die Wählerinnen und Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und einen 
amtlichen Personalausweis – Uni-onsbürgerinnen und Unionsbürger einen 
gültigen Identitätsausweis - oder Reisepass zur Wahl mitzubringen.

Die Wahlbenachrichtigung ist auf Verlangen bei der Wahl abzugeben.

Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jede Wählerin und jeder Wähler er-
hält bei Betreten des Wahlraums einen Stimmzettel ausgehändigt. 

Jede Wählerin und jeder Wähler hat eine Stimme. 

Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer die Bezeichnung 
der Partei und ihre Kurzbezeichnung bzw. die Bezeichnung der sonstigen politi-
schen Vereinigung und ihr Kennwort sowie jeweils die ersten zehn Bewerberin-
nen oder Bewerber der zugelassenen Wahlvorschläge und rechts von der Be-
zeichnung der Wahlvorschlagsberechtigten einen Kreis für die Kennzeichnung.

Die wählende Person gibt ihre Stimme in der Weise ab,
  dass sie auf dem rechten Teil des Stimmzettels durch ein in einen Kreis 
  gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem 
  Wahlvorschlag sie gelten soll.

Der Stimmzettel muss von der wählenden Person in einer Wahlkabine des 
Wahlraums oder in einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet und in der 
Weise gefaltet werden, dass ihre Stimmabgabe nicht erkennbar ist.
In der Wahlkabine darf nicht fotografi ert oder gefi lmt werden.

5. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende 
 Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffent-
 lich. Jede Person hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlge-
 schäfts möglich ist.

6. Wählerinnen und Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im 
 Landkreis oder in der kreisfreien Stadt, in dem/der der Wahlschein ausgestellt 
 ist,
 a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk des Landkreises/der 
  kreisfreien Stadt
  oder
 b) durch Briefwahl
 teilnehmen.

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeinde (Verwaltungs-
gemeinschaft) einen Wahlschein, einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen 
Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen 
und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettel-
umschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem 
Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zuleiten, dass er dort spätestens am 
Wahltag bis 18 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen 
Stelle abgegeben werden.
Mit der Erteilung eines Wahlscheins mit Briefwahlunterlagen wird für die wahl-
berechtigte Person im Wählerverzeichnis die Ausstellung des Wahlscheins ver-
merkt. Dieser Vermerk hat zur Folge, dass die wahlberechtigte Person ohne 
Wahlschein weder in einem Wahllokal noch per Briefwahl wählen kann. 
Gehen die beantragten Wahlunterlagen nicht oder nicht rechtzeitig zu, sollten 
sich die betroffenen Wahlberechtigten umgehend an ihr Wahlamt wenden. Bis 
spätestens Samstag, 8. Juni 2024, 12 Uhr, besteht noch die Möglichkeit, ei-
nen neuen Wahlschein beim Wahlamt zu beantragen, wenn glaubhaft versichert 
wird, dass der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist.

7. Jede wahlberechtigte Person kann ihr Wahlrecht nur einmal und nur per-
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 sönlich ausüben. Das gilt auch für Wahl-berechtigte, die zugleich in einem 
 anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union zum Europäischen Parlament 
 wahlberechtigt sind. Eine Ausübung des Wahlrechts durch einen Vertreter 
 anstelle der wahlberechtigten Person ist unzulässig (§ 6 Abs. 4 des Europa-
 wahlgesetzes). 

Eine wahlberechtigte Person, die des Lesens unkundig oder wegen einer Be-
hinderung an der Abgabe ihrer Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe 
einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der 
Kundgabe einer von der wahlberechtigten Person selbst getroffenen und ge-
äußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, 
die unter missbräuchlicher Einfl ussnahme erfolgt, die selbstbestimmte 
Willensbildung oder Entscheidung der stimmberechtigten Person ersetzt 
oder verändert oder wenn ein Interessenskonfl ikt der Hilfsperson besteht 
(§ 6 Abs. 4a des Europawahlgesetzes). 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbei-
führt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren 
oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger 
Assistenz entgegen der Wahlentscheidung des Wahlberechtigten oder ohne 
eine geäußerte Wahlentscheidung des Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. 
Der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches).

Weidenberg, 18. April 2024
Hans Wittauer
Gemeinschaftsvorsitzender
VGem. Weidenberg

Vollzug des Wasserhaushaltsgesetzes vom 31. Juli 2009 
(BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 7 des 

Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 409)

Einleiten von gesammelten Niederschlagswasser aus den befestigten Flächen 
des neuen Feuerwehrgeländes und einer geplanten Erschließungsstraße in die 
Warme Steinach

Der Markt Weidenberg beabsichtigt, das gesammelte Niederschlagswasser aus 
den befestigten Flächen des Feuerwehrgeländes und einer geplanten Erschlie-
ßungsstraße in die Warme Steinach einzuleiten.

Das Vorhaben beinhaltet eine Gewässerbenutzung nach § 9 Abs. 1 Nr. 4 WHG. 
Der Markt Weidenberg hat infolgedessen die Erteilung einer gehobenen Erlaubnis 
nach § 15 WHG für die vorgenannte Einleitung beantragt.

Pläne und Beilagen, aus denen sich Art und Umfang des Vorhabens ergeben, 
liegen während der allgemeinen Dienststunden im Rathaus des Marktes Weiden-
berg, Rathausplatz 2, 95466 Weidenberg, Zimmer Nr. 16 zur Einsichtnahme aus. 
Die Auslegungsfrist beginnt am 02.05.2024 und endet am 02.06.2024.

Einwendungen oder Stellungnahmen von Vereinigungen gem. Art. 73 Abs. 4 Satz 
5 BayVwVfG gegen das Vorhaben können bis zwei Wochen nach Ablauf der Aus-
legungsfrist schriftlich oder zur Niederschrift im Rathaus des Marktes Weidenberg 
oder im Landratsamt Bayreuth, Markgrafenallee 5, 95448 Bayreuth, Zimmer Nr. 
232 erhoben werden.
Es wird darauf hingewiesen,

 - dass die erhobenen Einwendungen in einem Erörterungstermin, der mindes-
  tens eine Woche vorher ortsüblich bekannt gemacht wird, behandelt 
  werden;

 - dass bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörterungstermin ohne ihn 
  verhandelt werden kann,

 - dass die Personen, die Einwendungen erhoben haben oder die Vereinigun-
  gen, die Stellungnahmen abgegeben haben, von einem Erörterungstermin 
  durch öffentliche Bekanntmachung benachrichtigt werden können,

 - die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen durch öffentliche 
  Bekanntmachung ersetzt werden kann,

  wenn mehr als 50 Benachrichtigungen oder Zustellungen vorzunehmen 
  sind.

Die Bekanntmachung wird zusammen mit den Planunterlagen auch auf folgender 
Internetseite des Marktes Weidenberg eingestellt: „https://markt-Weidenberg.de/
verwaltung-politik/rathaus/amtliche-bekanntmachungen“.
Maßgeblich ist jedoch der Inhalt der zur Einsicht ausgelegten Unterlagen.

Weidenberg, 18. April 2024
Hans Wittauer
Gemeinschaftsvorsitzender
Vgem. Weidenberg

KIRCHENPINGARTEN

Einbeziehungs- und Klarstellungssatzung „Fuchsendorf 
Kreuzacker“ im Bereich der Fl. Nrn. 97(TF), 98, 100(TF), 

101(TF), 105(TF),106(TF), 107, und 114 (TF),
alle Gemarkung Lienlas; Bekanntmachung des Auf-

stellungsbeschlusses gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 Bauge-
setzbuch (BauGB); Bekanntmachung der Öffentlichen 

Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

Der Gemeinderat Kirchenpingarten hat in seiner öffentlichen Sitzung am 
26.03.2024 den Erlass der Einbeziehungs- und Klarstellungssatzung „Fuchsen-
dorf Kreuzacker“ gemäß § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 und 3 BauGB beschlossen.

Der Entwurf der Satzung sowie die Begründung, jeweils in der Fassung vom 
11.03.2024 wurden gebilligt.

Geltungsbereich (nicht maßstabsgetreu)
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MARKT WEIDENBERG

Bekanntmachung der Genehmigung der Änderung des 
Flächennutzungsplans des Marktes Weidenberg im 

Bereich der Fl. Nrn. 201, 201/2, 202 (TF), 202/1 und 203/3 
alle Gemarkung Lehen (Geltungsbereich 2. Änderung 

Bebauungsplan „Lehen Nr. 2“)

Aufgrund des Ablaufs der Frist gemäß § 6 Abs. 4 BauGB gilt die Änderung des 
Flächennutzungsplans im Bereich der Fl. Nrn. 201, 201/2, 202 (TF), 202/1 und 
203/3 alle Gemarkung Lehen als genehmigt. Dies wird hiermit gemäß § 6 Abs. 5 
des Baugesetzbuchs (BauGB) ortsüblich bekannt gemacht. Mit dieser Bekanntma-
chung wird  die Änderung des Flächennutzungsplanes wirksam. Jedermann kann 
den Flächennutzungsplan und die Begründung sowie die zusammenfassende Er-
klärung über die Art und Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öf-
fentlichkeits- und Behördenbeteiligung in dem Flächennutzungsplan berücksichtigt 
wurden, und aus welchen Gründen der Plan nach Abwägung mit den geprüften, 
in Betracht kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten gewählt wurde, in 
der Bauverwaltung der Verwaltungsgemeinschaft Weidenberg,  Rathausplatz 2, 
95466 Weidenberg, zu den allgemeinen Dienststunden einsehen und über deren 

Inhalt Auskunft verlangen.

Geltungsbereich der Flächennutzungsplanänderung (nicht maßstabsgetreu)

Der Geltungsbereich umfasst die Fl. Nrn. 97(TF), 98, 100(TF), 101(TF), 
105(TF),106(TF), 107, und 114 (TF), alle Gemarkung Lienlas, und somit den süd-
lichen Teil des Ortsteils Fuchsendorf.

Beim Erlass der Satzung fi nden die Vorschriften über die Öffentlichkeits- und 
Behördenbeteiligung nach § 13 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 und 3 sowie Satz 2 
BauGB sowie über die Bekanntmachung nach § 10 Absatz 3 BauGB entsprechend 
Anwendung. 

Der Entwurf der Einbeziehungs- und Klarstellungssatzung mit Begründung in der 
Fassung vom 11.03.2024 liegt in der Zeit vom

03.05.2024 bis einschließlich 03.06.2024

in der Bauverwaltung der Verwaltungsgemeinschaft Weidenberg, Rathausplatz 
2, 95466 Weidenberg, zu den allgemeinen Dienststunden öffentlich aus. Die Un-
terlagen sind in diesem Zeitraum ebenfalls im Internet unter der Adresse www.
kirchenpingarten.de unter der Rubrik „Leben und Wohnen“ --> „Planen und Bau-
en“ --> „Aktuelle Informationen“   einzuse¬hen, ferner auch  über das zentrale 
Landesportal für die Bauleitplanung Bayern unter: https://geoportal.bayern.de/
bauleitplanungsportal/index.html veröffentlicht. Der Inhalt der Bekanntmachung ist 
zusätzlich in das Internet eingestellt.

Während der Auslegungsfrist können Anregungen zur Bauleitplanung vorgebracht 
werden.
Diese sollen elektronisch übermittelt werden (per E-Mail an stefan.lauterbach@
weidenberg.de oder vg.poststelle@weidenberg.de), bei Bedarf können die Stel-
lungnahmen jedoch auch auf anderem Wege abgegeben werden (z.B. schriftlich 
oder während der Dienststunden zur Niederschrift). Außerhalb der Öffnungszeiten 
kann der Brief-kasten des Rathauses der Verwaltungsgemeinschaft Weidenberg, 
Rathausplatz 1, 95466 Weidenberg, genutzt werden.

Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung 
über die Einbeziehungs- und Klarstellungssatzung unberücksichtigt bleiben, wenn 
die Gemeinde den Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren 
Inhalt für die Rechtmäßigkeit der Einbeziehungs- und Klarstellungssatzung nicht 
von Bedeutung ist (§ 3 Abs. 2 Satz 4 Nr. 3 BauGB i. V. m. § 4a Abs. 5 BauGB).

Es liegen folgende Arten umweltbezogener Informationen zur Planung vor:
[1] Begründung mit Umweltbericht
Schutzgut Art der vorhandenen Informationen [Darstellung in …]
Mensch Bestandsaufnahme [1]
   Ausführungen zu Betroffenheit von Erholungsräumen [1],  
   Auswirkungen durch Immissionen [1]

Fläche Vorhandene Nutzung (1)
   Flächenbedarf (1)
Tiere/ Artenschutz Bestandsaufnahme [1] 
   Auswirkungen durch das Vorhaben [1], 
   artenschutzrechtlichen Vermeidungs- und 
   Minimierungsmaßnahmen [1], 
Pfl anzen Bestandsaufnahme [1]
   Auswertung der Biotopkartierung [1]
   Ausführungen und Hinweise zu: 
   Betroffenheit von Schutzgebieten nach BNatSchG sowie 
   Natura 2000-Gebieten [1] Belange der Landwirtschaft [1], 
Boden Ausführungen und Hinweise zu: 
   Auswirkungen [1]
   Vorkommen von Altablagerungen [1]
   Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen [1]
Wasser Bestandsbeschreibung [1]
   Ausführungen und Hinweise zu: Betroffenheit von 
   Wasserschutzgebieten, Überschwemmungsgebieten und 
   wassersensiblen Bereichen, Abwasserentsorgung, 
   Niederschlagswasser [1],
   Auswirkungen [1]
   Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen [1]
Luft/Klima Bestandsbeschreibung [1]
   Hinweise zur Betroffenheit von Kaltluftentstehungsgebieten [1]
   Auswirkungen [1]
Landschaftsbild Bestandsbeschreibung [1]
   Auswirkungen [1], 
   Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen [1]
Kultur- und  Hinweise zur Betroffenheit von Boden-
Sachgüter und Baudenkmalen [1]

Hinweis zum Datenschutz:
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage der Art. 6 
Abs. 1 Buchstabe e (DSGVO) i. V. mit § 3 BauGB und dem BayDSG. Sofern Sie 
Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mittei-
lung über das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte 
dem Formblatt „Datenschutzrechtliche Informationspfl ichten im Bauleitplanverfah-
ren“ das ebenfalls öffentlich ausliegt.

Kirchenpingarten, 10. April 2024
Markus Brauner
Erster Bürgermeister
Gemeinde Kirchenpingarten
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Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- 
und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie der Rechtsfolgen des
§ 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen.

Unbeachtlich werden demnach
1. eine nach § 214 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort 
 bezeichneten Verfahrens und Formvorschriften und
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vor-
 schriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungs-
 plans und
3. nach § 214 Abs. 3 S. 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
 wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennut-
 zungsplans schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind; 
 der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, ist darzu-
 legen.

Weidenberg, den 12. April 2024
Hans Wittauer
Erster Bürgermeister
Markt Weidenberg

Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses für die 2. 
Änderung des Bebauungsplans „Lehen Nr. 2“ des Mark-
tes Weidenberg im Bereich der Fl. Nrn. 201, 201/2, 202/1 

(TF). 202/2 (TF), 203 (TF) und 203/3 
alle Gemarkung Lehen

Der Marktgemeinderat Weidenberg hat mit Beschluss vom 08.04.2024 die 2. Än-
derung des Bebauungsplans „Lehen Nr. 2“ im Bereich der Fl. Nrn. 201, 201/2, 
202/1 (TF). 202/2 (TF), 203 (TF) und 203/3 alle Gemarkung Lehen als Satzung 
beschlossen. Dieser Beschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 des Baugesetz-
buchs (BauGB) ortsüblich bekanntgemacht. Mit dieser Bekanntmachung tritt die 
Bebauungsplanänderung in Kraft.

Geltungsbereich des Bebauungsplans (nicht maßstabsgetreu)

Jedermann kann die Bebauungsplanänderung mit der Begründung, Umweltbe-
richt und Zusammenfassender Erklärung über die Art und Weise, wie die Um-
weltbelange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung in 
der Bebauungsplanänderung berücksichtigt wurden, und aus welchen Gründen 
der Plan nach Abwägung mit den geprüften, in Betracht kommenden anderwei-
tigen Planungsmöglichkeiten gewählt wurde, bei der Verwaltungsgemeinschaft 
Weidenberg (Bauverwaltung, Rathausplatz 2, 95466 Weidenberg) während der 
Geschäftszeiten einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen.

Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- 
und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie die Rechtsfolgen des 
§ 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen.

Unbeachtlich werden demnach
1. eine nach § 214 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort 
 bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung 

 der Vorschriften über das Verhältnis der Bebauungsplanänderung und des Flä-
 chennutzungsplans,
3. nach § 214 Abs. 3 S. 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs 
 und
4. nach § 214 Abs. 2a im beschleunigten Verfahren beachtliche Fehler, wenn sie 
 nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebauungsplans schrift-
 lich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind; der Sachverhalt, 
 der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, ist darzulegen.

Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 
BauGB hingewiesen. Danach erlöschen Entschädigungsansprüche für nach den 
§§ 39 bis 42 BauGB eingetretene Vermögensnachteile, wenn nicht innerhalb von 
drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile ein-
getreten sind, die Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird.

Weidenberg, 12. April 2024
Hans Wittauer
Erster Bürgermeister
Markt Weidenberg

Aufstellung des Bebauungsplans „Lehen Nr. 3“ mit 
gleichzeitiger Änderung des Flächennutzungsplans im 
Bereich der Fl. Nrn. 33, 34, 193, 194, 198, 199, 200 ,201, 
201/2, 202, 202/1, 202/2, 202/3, 203, 203/3, alle Gemar-

kung Lehen;
Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses gemäß § 

2 Abs. 1 Satz 2 Baugesetzbuch (BauGB); 

Der Marktgemeinderat Weidenberg hat in seiner Sitzung am 08.04.2024 gemäß 
§ 2 Abs. 1 BauGB beschlossen, im oben genannten Bereich den Bebauungsplan 
„Lehen Nr. 3“ aufzustellen, sowie den Flächennutzungsplan zu ändern. 

Geltungsbereich (Lageplan)
Der Geltungsbereich umfasst die Grundstücke Fl. Nrn. 33, 34, 193, 194, 198, 199, 
200 ,201, 201/2, 202, 202/1, 202/2, 202/3, 203, 203/3, alle Gemarkung Lehen. 
Der Lageplan vom 03.04.2024 mit Kennzeichnung der Abgrenzung des räumli-
chen Geltungsbereichs des Bebauungsplans sowie der Änderung des Flächen-
nutzungsplans sind Bestandteile des Beschlusses.

(Geltungsbereich - nicht maßstabsgetreu)
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Der räumliche Geltungsbereich des aufzustellenden Bebauungsplans sowie der 
Änderung des Flächennutzungsplans kann in der Geschäftsstelle der Verwal-
tungsgemeinschaft Weidenberg, Bauverwaltung, 1. Obergeschoss, Zimmer 19, 
Anschrift: Rathausplatz 2, 95466 Weidenberg, während der Öffnungszeiten (Mon-
tag – Freitag 08:00 - 12:00 Uhr, Mittwoch 13:30 – 16:00 Uhr oder nach Termin-
vereinbarung) bzw. auf der Internetseite des Marktes Weidenberg (www.markt-
weidenberg.de) unter der Rubrik „Leben & Wohnen“ --> „Planen und Bauen“ --> 
„Aktuelle Informationen“ eingesehen werden.

Verfahrensart
Die Aufstellung des Bebauungsplans erfolgt im Regelverfahren nach §§ 2 ff. 
BauGB, die Änderung des Flächennutzungsplanes im Parallelverfahren gem. 
§ 8 Abs. 3 BauGB.

Allgemeine Ziele und Zwecke der Planung
Durch die Bauleitplanungen sollen neue Gewerbefl ächen im Bereich der Ortschaft 
Lehen geschaffen, sowie die bestehende Bebauung im Rahmen der Neustruktu-
rierung des Gebiets mit überplant werden. Dadurch soll auch eine Abstimmung der 
bestehenden und neuen Flächen erfolgen. Der Flächennutzungsplan soll entspre-
chend den Nutzungen des Bebauungsplans angepasst werden.

Weidenberg, 15. April 2024
Hans Wittauer
Erster Bürgermeister
Markt Weidenberg

Aufhebung des Bebauungsplans „Lehen Nr. 2“ vom 
05.09.1974, sowie der 1. Änderung vom 30.06.2000 
und der 2. Änderung vom 30.04.2000 des Marktes 

Weidenberg; Bekanntmachung des Aufhebungsbe-
schlusses gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB; 

Der Marktgemeinderat Weidenberg hat in seiner Sitzung am 08.04.2024 die Auf-
hebung des Bebauungsplans „Lehen Nr. 2“ vom 05.09.1974, sowie der 1. Ände-
rung vom 30.06.2000 und der 2. Änderung vom 30.04.2000 beschlossen. 

Geltungsbereich (Lageplan)
Der Geltungsbereich der Aufhebungssatzung betrifft die Geltungsbereiche des 
Bebauungsplans „Lehen Nr. 2“ vom 05.09.1974, sowie der 1. Änderung vom 
30.06.2000 und der 2. Änderung vom 30.04.2000.

Geltungsbereich des Bebauungsplans „Lehen Nr. 2“ (links) und der 1. Änderung  
(rechts) (nicht maßstabsgetreu)

Geltungsbereich der 2. Änderung (nicht maßstabsgetreu)

Der räumliche Geltungsbereich der Aufhebungssatzung kann in der Geschäftsstel-
le der Verwaltungsgemeinschaft Weidenberg, Bauverwaltung, 1. Obergeschoss, 
Zimmer 19, Anschrift: Rathausplatz 2, 95466 Weidenberg, während der Öffnungs-
zeiten (Montag – Freitag 08:00 - 12:00 Uhr, Mittwoch 13:30 – 16:00 Uhr oder nach 
Terminvereinbarung) bzw. auf der Internetseite des Marktes Weidenberg (www.
markt-weidenberg.de)  unter der Rubrik „Leben & Wohnen“ --> „Planen und Bau-
en“ --> „Aktuelle Informationen“ eingesehen werden.

Verfahrensart
Die Aufhebung des Bebauungsplans erfolgt im Regelverfahren nach §§ 2 ff. 
BauGB.

Allgemeine Ziele und Zwecke der Planung
Das Gebiet soll neu strukturiert und um neue Gewerbefl ächen erweitert werden, 
weshalb das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplans „Lehen Nr. 3“ gestar-
tet wurde. Daher erfolgt parallel die Aufhebung des bestehenden Bebauungsplans 
inkl. der erfolgten Änderungen.

Weidenberg, den 15. April 2024
Hans Wittauer
Erster Bürgermeister
Markt Weidenberg
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2. Änderung/Erweiterung des Bebauungsplans „Indus-
triegelände Nordost-Kräglitz“ mit gleichzeitiger Änderung 
des Flächennutzungsplanes im Bereich der Flurstücke Nrn. 
560, 560/1, 567, 567/3, 572/1, 572/2, 572/3, 572/4, 572/5, 572/6, 
572/7, 572/8, 572/9, 572/10, 572/11, 572/12, 572/13, 572/14 und 
572/15, alle Gemarkung Weidenberg, sowie Teilfl ächen aus 

den Flurstücken Nrn. 567/2, 568, 569, 569/1, 574, 575/2, 575/3 
und 575/4, alle Gemarkung Weidenberg;  Bekanntmachung 
des Aufstellungsbeschlusses nach § 2 Abs. 1 Satz 2 Bauge-
setzbuch (BauGB); Frühzeitige Bürgerbeteiligung nach § 3 

Abs. 1 BauGB und gleichzeitige Benachrichtigung der betrof-
fenen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB

Der Marktgemeinderat Weidenberg hat in der Sitzung vom 08.04.2024 die 2. 
Änderung/Erweiterung des Bebauungsplans „Industriegelände Nordost-Kräglitz„ 
mit gleichzeitiger Änderung des Flächennutzungsplanes im Parallelverfahren be-
schlossen. 

Geltungsbereich– nicht maßstabsgetreu

Der Geltungsbereich umfasst die Flurstücke Nrn. 560, 560/1, 567, 567/3, 572/1, 
572/2, 572/3, 572/4, 572/5, 572/6, 572/7, 572/8, 572/9, 572/10, 572/11, 572/12, 
572/13, 572/14 und 572/15, alle Gemarkung Weidenberg, sowie Teilfl ächen aus 
den Flurstücken Nrn. 567/2, 568, 569, 569/1, 574, 575/2, 575/3 und 575/4, alle 
Gemarkung Weidenberg.

Mit der Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans soll zum einen der Gel-
tungsbereich an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst und zudem eine klei-
nere Erweiterung für die Ansiedlung von Gewerbe geschaffen werden.

Mit der frühzeitigen Bürgerbeteiligung und der Information der Träger öffentlicher 
Belange soll derzeit geprüft werden, ob grundsätzliche Bedenken gegen die Bau-
leitplanung bestehen. Eine Detailplanung ist daher bisher noch nicht erfolgt. 

Der Entwurf der Bebauungsplanänderung mit Begründung und Umweltbericht so-
wie der Änderung des Flächennutzungsplanes mit Begründung liegen in der Zeit 
vom

03.05.2024 bis einschließlich 03.06.2024

in der Bauverwaltung der Verwaltungsgemeinschaft Weidenberg, Rathausplatz 2, 
95466 Weidenberg, zu den allgemeinen Dienststunden (Montag - Freitag 08:00 - 
12:00 Uhr, Mittwoch 13:30 - 16:00 Uhr, sowie nach Terminvereinbarung) öffentlich 
aus. Die Unterlagen sind in diesem Zeitraum ebenfalls im Internet unter der Ad-
resse www.markt-weidenberg.de unter dem unter der Rubrik „Leben und Wohnen“ 
--> „Planen und Bauen“ --> „Aktuelle Informationen“ einzusehen. Während der 
Auslegungsfrist können Anregungen zur Bauleitplanung schriftlich oder während 
der allgemeinen Dienststunden zur Niederschrift vorgebracht werden.

Hinweis zum Datenschutz:
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage der Art. 6 
Abs. 1 Buchstabe e (DSGVO) i. V. mit § 3 BauGB und dem BayDSG. Sofern Sie 
Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mittei-
lung über das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte 
dem Formblatt „Datenschutzrechtliche Informationspfl ichten im Bauleitplanverfah-
ren“ das ebenfalls öffentlich ausliegt.

Weidenberg, 15. April 2024
Hans Wittauer
Erster Bürgermeister
Markt Weidenberg

Vollzug des Wasserhaushaltsgesetzes vom 31. Juli 2009 
(BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Geset-

zes vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 409)

Einleiten von gesammelten Niederschlagswasser aus den befestigten Flächen 
des neuen Feuerwehrgeländes und einer geplanten Erschließungsstraße in die 
Warme Steinach

Auf die Bekanntmachung unter „Amtliche Bekanntmachungen Verwaltungsge-
meinschaft“ wird verwiesen.

Weidenberg, 18. April 2024
Hans Wittauer
Erster Bürgermeister

GRUND-/MITTELSCHULVERBAND WEIDENBERG 

Haushaltssatzung des Grundschulverbands
Weidenberg für das Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung des Grundschulverbands Weidenberg für 2024 wurde im 
Amtsblatt des Landkreises Bayreuth Nr. 8 vom 27.03.2024 öffentlich bekannt ge-
macht. Die Haushaltssatzung kann während des ganzen Jahres in der Geschäfts-
stelle der Verwaltungsgemeinschaft Weidenberg, Rathausplatz 1, 95466 Weiden-
berg, während der allgemeinen Geschäftsstunden eingesehen werden.  
 
Hans Wittauer 
Grundschulverbandsvorsitzender

Haushaltssatzung des Mittelschulverbands 
Weidenberg für das Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung des Mittelschulverbands Weidenberg für 2024 wurde im 
Amtsblatt des Landkreises Bayreuth Nr. 8 vom 27.03.2024 öffentlich bekannt ge-
macht. Die Haushaltssatzung kann während des ganzen Jahres in der Geschäfts-
stelle der Verwaltungsgemeinschaft Weidenberg, Rathausplatz 1, 95466 Weiden-
berg, während der allgemeinen Geschäftsstunden eingesehen werden.  

Hans Wittauer 
Mittelschulverbandsvorsitzender
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AUS DEN SITZUNGEN

Sitzung Gemeinderat Emtmannsberg
am 27.03.2024

Vollzug der Bayerischen Gemeindeordnung (GO), Antrag auf Entlassung 
aus dem Amt als ehrenamtliches Gemeinderatsmitglied der Gemeinde Emt-
mannsberg des Gemeinderates Johannes Schrödel gem. Art.19 Abs. 1 GO 
Beschluss:
Dem Antrag des Gemeinderats Johannes Schrödel auf Entlassung aus dem Amt 
als ehrenamtliches Gemeinderatsmitglied wird gemäß Art. 19 Abs. 1 GO mit so-
fortiger Wirkung stattgegeben. Der Erste Bürgermeister hat den Listennachfolger 
mit Schreiben vom 01.02.2024 verständigt. Dieser hat die Berufung ab dem Zeit-
punkt der Verständigung innerhalb einer Woche schriftlich angenommen und die 
Bereitschaft zur Eidesleistung erklärt. Der Listennachfolger ist im Anschluss zu 
vereidigen.

Beschluss über die Berufung des Listennachfolgers, Herrn Alexander Keller, 
in den Gemeinderat der Gemeinde Emtmannsberg 
Beschluss:
Herr Alexander Keller wird als Listennachfolger der UBL für Gemeinderat Johan-
nes Schrödel in den Gemeinderat der Gemeinde Emtmannsberg mit sofortiger 
Wirkung berufen.

Vereidigung des Listennachfolgers, Herrn Alexander Keller, gem. Art. 31 Abs. 
4 der Bayerischen Gemeindeordnung (GO) 
Gemeinderatsmitglied Alexander Keller leistet den Eid gemäß Artikel 31 Abs. 4 der 
Bayerischen Gemeindeordnung (GO).

Neubesetzung von Ausschüssen/Gremien infolge des Ausscheidens des 
Gemeinderates Johannes Schrödel aus dem Gemeinderat 
Beschluss:
Gemeinderat Alexander Keller übernimmt die Ausschusssitze des ausgeschiede-
nen Gemeinderates Johannes Schrödel vollständig und unverändert. 

Haushalt 2024; Erlass der Haushaltssatzung 
1. Beschluss:
Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2024 werden in der vorgelegten Fassung 
beschlossen. Die Haushaltssatzung ist Bestandteil des Beschlusses und wird dem 
Beschlussbuch beigeheftet. Der Stellenplan wird genehmigt.
2. Beschluss:
Finanzplan und Investitionsprogramm für den Zeitraum 2023 bis 2027 werden in 
der vorgelegten Fassung beschlossen.

Fortführung Haushaltskonsolidierung 
Beschluss:
Die Ausführungen werden ohne Einwände zur Kenntnis genommen.
Die Verantwortlichen der gemeindlichen Einrichtungen sind über die Situation zu 
unterrichten und werden weiterhin zum Sparen angehalten.
Mit dem überarbeiteten Haushaltskonsolidierungskonzept mit dem Ziel, mittelfris-
tig wieder die fi nanzielle Leistungsfähigkeit zu erreichen, besteht Einverständnis.
Erster Bürgermeister Herrmannsdörfer wird beauftragt, gemeinsam mit der Ver-
waltung, die notwendigen Schritte zur Umsetzung vorzubereiten und dem Gemein-
derat zur Beratung und Beschlussfassung vorzulegen.

EMTMANNSBERG

KIRCHENPINGARTEN

Sitzung Gemeinderat Kirchenpingarten
am 26.03.2024

Antrag auf Baugenehmigung, Fl. Nr. 643/1, Gemarkung Lienlas; 
Anbau an best. Geräte- und Maschinenhalle 

Antrag auf Vorbescheid nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(BImSchG) für die Errichtung und den Betrieb von sechs Windenergieanla-
gen im Bereich „Steinkreuz“ (Gemarkungen Tressau, 
Speichersdorf und Kirchenlaibach)  
Beschluss:
Da die Interessen der Gemeinde Kirchenpingarten zu den zu prüfenden Belangen 
(zivile und militärische Belange der Luftfahrt einschließlich der Flugsicherungs-
einrichtung und Richtfunk; Funktionsfähigkeit von Funkstellen und Radaranlagen; 
Belange des Denkmalschutzes) nicht berührt sind, bestehen keine Einwände.
Im Rahmen des späteren umfangreichen Genehmigungsverfahrens sind alle re-
levanten Belange, wie beispielsweise Immissionsschutz, Natur-, Arten- und Land-
schaftsschutz und Wasserrecht, zu prüfen.

Einbeziehungs- und Klarstellungssatzung „Fuchsendorf Kreuzacker“;
Aufstellungs- und Auslegungsbeschluss 
Beschluss:
Der Gemeinderat Kirchenpingarten beschließt den Erlass der Einbeziehungs- und 
Klarstellungssatzung „Fuchsendorf Kreuzacker“ im Bereich der Fl. Nrn. 97 (TF), 
98, 100 (TF), 101 (TF), 105 (TF), 106 (TF), 107 und 114 (TF), alle Gemarkung 
Lienlas. Der Entwurf der Satzung mit Begründung vom 11.03.2024 wird gebilligt. 
Die Verwaltung wird beauftragt, das Verfahren einzuleiten.

Kaufmännischer Jahresabschluss der Wasserversorgung Kirchenpingarten 
Beschluss:
Der Jahresabschluss 2022 der Gemeinde Kirchenpingarten wird wie folgt festge-
stellt:
Bilanzsumme in Aktiva und Passiva:  1.454.663,59 €
Jahresverlust                                           27.489,52 €
Der Jahresverlust 2022 wird auf neue Rechnung vorgetragen.  

Haushalt 2024; Erlass der Haushaltssatzung 
Beschluss 1:
Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2024 werden in der vorgelegten Fassung 
beschlossen. Die Haushaltssatzung ist Bestandteil des Beschlusses und wird dem 
Beschlussbuch beigeheftet. Der Stellenplan wird genehmigt. 
Beschluss 2:
Finanzplan und Investitionsprogramm für den Zeitraum 2024 bis 2027 werden in 
der vorgelegten Fassung beschlossen. 

Fortführung Haushaltskonsolidierung 
Beschluss:
Die Ausführungen werden ohne Einwände zur Kenntnis genommen. Mit dem über-
arbeiteten Haushaltskonsolidierungskonzept mit dem Ziel, mittelfristig wieder die 
fi nanzielle Leistungsfähigkeit zu erreichen, besteht Einverständnis. Erster Bürger-
meister Brauner wird, gemeinsam mit der Verwaltung, beauftragt, die notwendigen 
Schritte zur Umsetzung vorzubereiten und dem Gemeinderat zur Beratung und 
Beschlussfassung vorzulegen.
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Sitzung Marktgemeinderat Weidenberg
am 25.03.2024

Bekanntgabe von freigegebenen Tagesordnungspunkten 
aus nichtöffentlichen Sitzungen 
Aus nichtöffentlicher Sitzung am 29.01.2024 wurden die folgenden Tagesord-
nungspunkte freigegeben:

Ersatzbeschaffung Kommandowagen zur Ersterkundung, 
FF Weidenberg; Vergabe 
Beschluss:
Als Ersatzbeschaffung des Kommandowagens für die FF Weidenberg erhält die 
Fa. Audi AG, Ingolstadt, den Auftrag zur Lieferung eines Fahrzeuges lt. Angebot 
Nr. 849/0776428 zum Angebotspreis.

Wegepfl egeverband Weidenberg, Finanzierungsrichtlinien seit 1995, 
Erhöhung Haushaltsbudget 
Beschluss:
Das bisherige Haushaltsbudget des Wegepfl egeverbandes Weidenberg ist seit 
1995 gleich.
Aufgrund der Kostensteigerungen wird das reine Wegepfl egebudget erhöht.

Haushalt 2024; Erlass der Haushaltssatzung 
1. Beschluss:
Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2024 werden in der vorgelegten Fassung 
beschlossen. Die Haushaltssatzung ist Bestandteil des Beschlusses und wird dem 
Beschlussbuch beigeheftet. Der Stellenplan wird genehmigt.
2. Beschluss:
Finanzplan und Investitionsprogramm für den Zeitraum 2023 bis 2027 werden in 
der vorgelegten Fassung beschlossen.

Fortführung Haushaltskonsolidierung 
Beschluss:
Die Ausführungen werden ohne Einwände zur Kenntnis genommen.
Die Verantwortlichen der gemeindlichen Einrichtungen sind über die Situation zu 
unterrichten und werden weiterhin zum Sparen angehalten.
Mit dem überarbeiteten Haushaltskonsolidierungskonzept mit dem Ziel, mittelfris-
tig wieder die fi nanzielle Leistungsfähigkeit zu erreichen, besteht Einverständnis.
Erster Bürgermeister Wittauer wird beauftragt, gemeinsam mit der Verwaltung, die 
notwendigen Schritte zur Umsetzung vorzubereiten und dem Gemeinderat zur Be-
ratung und Beschlussfassung vorzulegen. 

Sitzung Marktgemeinderates Weidenberg
Montag, 08.04.2024

Bekanntgabe von freigegebenen Tagesordnungspunkten 
aus nichtöffentlichen Sitzungen 
Aus nichtöffentlicher Sitzung am 11.03.2024 wurden die folgenden Tagesord-
nungspunkte freigegeben:

Dachsanierung Gurtstein 5, Architektenleistung 
Beschluss:
Der Auftrag für Architektenleistung wird an den wirtschaftlichsten Bieter, das Büro 
Peetz aus Bayreuth, vergeben. Die Statische Begleitung wird an das IB Raps aus 
Speichersdorf nach Bedarf vergeben. 

Ergänzungsleistung zum Ingenieurvertrag, Gebäude, Tragwerksplanung und TGA, 
Feuerwehrhaus Steinachtal 
Beschluss:
Die Ergänzungsvereinbarung zum bestehenden Ingenieurvertrag für die Lph 2 ist 
zu beauftragen.

Herstellung einer Regenwasserrückhaltung für Oberfl ächenwässer 
Ortsteil Fischbach, Vergabe 
Beschluss:
Der Auftrag zur Errichtung der Regenwasserrückhaltung wird an den wirtschaft-
lichsten Bieter, die Fa. Schulz aus Pfreimd, erteilt.

Erweiterung der Kindertageseinrichtung in Neunkirchen - Vergabe Küche 
Beschluss:
Der Auftrag für das Gewerk Küchen und Einbauschrank wird an den wirtschaft-
lichsten Bieter, die Firma Möbel Hertel aus Gesees, zum Angebotspreis vergeben. 

2. Änderung des Bebauungsplans „Lehen Nr. 2“; 
Abwägungsbeschluss und Satzungsbeschluss 
Abwägungsbeschluss:
Die während der öffentlichen Auslegung zur 2. Änderung des Bebauungsplans 
„Lehen Nr. 2“ vorgebrachten Stellungnahmen der Öffentlichkeit sowie der Behör-
den und sonstigen Träger öffentlicher Belange hat der Markgemeinderat geprüft 
und mit dem aus der Abwägungsvorlage der Verwaltung ersichtlichen Ergebnis 
nach vorheriger Erörterung gegeneinander und untereinander gerecht abgewo-
gen. Die Abwägungsvorlage der Verwaltung wird hiermit gebilligt.
Die Verwaltung wird beauftragt, die Öffentlichkeit sowie die Behörden und sonsti-
gen Träger öffentlicher Belange, die Stellungnahmen erhoben haben, von diesem 
Ergebnis mit Angabe der Gründe in Kenntnis zu setzen.

MARKT WEIDENBERG

Sitzung Gemeinderat Seybothenreuth
am 19.03.2024

Haushalt 2024; Erlass der Haushaltssatzung 
1. Beschluss:
Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2024 werden in der vorgelegten Fassung 
beschlossen. Die Haushaltssatzung ist Bestandteil des Beschlusses und wird dem 
Beschlussbuch beigeheftet. Der Stellenplan wird genehmigt.
2. Beschluss:
Finanzplan und Investitionsprogramm für den Zeitraum 2023 bis 2027 werden in 
der vorgelegten Fassung beschlossen.

Fortführung Haushaltskonsolidierung 
Beschluss:
Die Ausführungen werden ohne Einwände zur Kenntnis genommen.
Die Verantwortlichen der gemeindlichen Einrichtungen sind über die Situation zu 
unterrichten und werden weiterhin zum Sparen angehalten.
Mit dem überarbeiteten Haushaltskonsolidierungskonzept mit dem Ziel, mittelfris-
tig wieder die fi nanzielle Leistungsfähigkeit zu erreichen, besteht Einverständnis.
Erster Bürgermeister Preißinger wird beauftragt, gemeinsam mit der Verwaltung 
die notwendigen Schritte zur Umsetzung vorzubereiten und dem Gemeinderat zur 
Beratung und Beschlussfassung vorzulegen.

SEYBOTHENREUTH
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Satzungsbeschluss:
Der Marktgemeinderat beschließt die 2. Änderung des Bebauungsplans „Lehen 
Nr. 2“ in der Fassung vom 03.04.2024 gemäß § 10 BauGB als Satzung.
Die Verwaltung wird beauftragt, die Bebauungsplanänderung ortsüblich bekannt 
zu machen.
Dabei ist auch anzugeben, wo die Bebauungsplanänderung mit Begründung, Um-
weltbericht und zusammenfassender Erklärung während der Dienststunden einge-
sehen und über den Inhalt Auskunft verlangt werden kann.

Aufstellung des Bebauungsplans „Lehen Nr. 3“ mit gleichzeitiger Änderung 
des Flächennutzungsplans im Bereich der Fl. Nr. 33, 34, 193, 194, 198, 199, 
200, 201, 201/2, 202, 202/1, 202/2, 202/3, 203 203/3, alle Gemarkung Lehen; 
Aufstellungsbeschluss 
Beschluss:
Der Marktgemeinderat Weidenberg beschließt die Aufstellung des Bebauungs-
plans „Lehen Nr. 3“ mit gleichzeitiger Änderung des Flächennutzungsplans im 
Bereich der Fl. Nr. 9, 33, 34, 193, 194, 198, 199, 200, 201, 201/2, 202, 202/1, 
202/2, 202/3 und 203, alle Gemarkung Lehen. Durch die Bauleitplanungen sollen 
Gewerbefl ächen im Bereich Lehen ausgewiesen sowie die bestehenden Flächen 
neuüberplant werden.

Aufhebung des Bebauungsplans „Lehen Nr. 2“ vom 05.09.1974, 
sowie der 1. und 2. Änderung 
Beschluss:
Der Marktgemeinderat Weidenberg beschließt die Aufhebung des Bebauungs-
plans „Lehen Nr. 2“ vom 05.09.1974, sowie der 1. und 2. Änderung. Die Verwal-
tung wird beauftragt, das Verfahren zur Aufhebung einzuleiten.

2. Änderung/Erweiterung des Bebauungsplans „Industriegelände 
Nordost - Kräglitz“ mit gleichzeitiger Änderung des Flächennutzungsplans; 
Aufstellungsbeschluss 
Beschluss:
Der Marktgemeinderat Weidenberg beschließt die 2. Änderung/Erweiterung des 
Bebauungsplans „Industriegelände Nordost - Kräglitz“ mit gleichzeitiger Änderung 
des Flächennutzungsplans. Die Verwaltung wird beauftragt, die Verfahren einzu-
leiten.

Sitzung Bau- und Umweltausschuss Markt Weidenberg
am 08.04.2024

Bauantrag Fl. Nr. 759/2, Gemarkung Weidenberg (Gewerbegebiet Gör-
schnitz); Einhausung der bestehenden Kranbahn 7 zur Aufbereitung und 
Lagerung von Betonbauteilen 

Bauantrag Fl. Nr. 759, Gemarkung Weidenberg (Gewerbegebiet Görschnitz), 
Errichtung eines Schleppdachs als Abstellplatz für Garagentore und 
Bauelemente 

13



Mitteilungsblatt Verwaltungsgemeinschaft WeidenbergAusg. 05/2024

VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT

Urlaubszeit ist Reisezeit! 
Rechtzeitig vor dem Urlaub Ausweisdokumente prüfen!

Die Ferien- und Reisezeit steht bevor. Da es immer wieder vorkommt, dass Ur-
laubs- und Tagesreisende erst kurz vor Abreise feststellen, dass ihre Ausweise 
oder Pässe abgelaufen sind, möchten wir Sie dringend daran erinnern, Ihre Aus-
weis- und Passpapiere rechtzeitig auf ihre Gültigkeit zu überprüfen.

Wichtige Information für alle Eltern:
Seit Januar 2024 ist aufgrund einer Gesetzesänderung keine Ausstellung, Ver-
längerung und Aktualisierung von Kinderreisepässen mehr möglich. Das 
bedeutet, dass Sie entweder einen Personalausweis oder Reisepass für Ihr Kind 
beantragen müssen.
Es sollte insbesondere bei Säuglingen und Kleinkindern regelmäßig die Gültigkeit 
der Dokumente überprüft werden, da sich deren Aussehen in kurzer Zeit deutlich 
verändert. Weicht das Lichtbild im Ausweisdokument vom Gesicht des Kindes ab, 
ist das Dokument vor Erreichen des Gültigkeitsdatums automatisch ungültig und 
für eine Reise nicht mehr verwendbar.

Zu beachten sind auch die Fertigungszeiten der Bundesdruckerei: Aufgrund 
der außerordentlich hohen Bestellungen bei den Reisepässen beträgt die Bearbei-
tungszeit für eine Neubeantragung zurzeit ca. vier bis acht Wochen, die Bearbei-
tungszeit für Personalausweise liegt bei ca. zwei bis vier Wochen. Hierauf haben 
wir keinen Einfl uss und bitten für die längeren Wartezeiten um Verständnis.
In dringenden Fällen versuchen wir, kurzfristig Termine zu ermöglichen. Notfalls 
können vorläufi ge Reisedokumente ausgestellt werden, die allerdings nur einge-
schränkt gültig sind.

Die aktuell geltenden Einreisebestimmungen können abgerufen werden auf der 
Internetseite des Auswärtigen Amtes: www.auswaertiges-amt.de unter „Reise & 
Sicherheit“, oder über den Bürgerservice unter der Telefonnummer: 030 5000 
2000. Auskünfte geben ferner die Botschaften oder Konsulate des jeweiligen Rei-
selandes.

Weitere Informationen sowie die Terminbuchung zur Beantragung eines Aus-
weisdokuments fi nden Sie auf unserer Homepage unter www.weidenberg.de – 
Bürgerservice - Passamt.
Wir wünschen allen viel Vorfreude bei der Urlaubsplanung und dann erholsa-
me Urlaubstage in aller Welt!

Problemmülltermine in der Vgem Weidenberg

Gemeinde Emtmannsberg
Sa., 08.06.2024 9:45 - 10:00 Birk, Ortsmitte
 10:15 - 10:30  Emtmannsberg, Weidacker, (Straßenende)

Gemeinde Seybothenreuth
Sa., 08.06.2024 10:45 - 11:15 Seybothenreuth, Lindenstraße 
  (Feuerwehrgerätehaus)

Markt Weidenberg
Sa., 15.06.2024 08:00 - 08:15 Görschnitz, Feuerwehrhaus (bei Hs. Nr. 56) 
 11:10 - 11:25 Sophienthal, Parkplatz (Altglascontainer)

Gemeinde Kirchenpingarten
Sa. 15.06.2024 11:45 - 12:05 Kirchenpingarten, Tressauer Straße 
  Sportgelände
 12:20 - 12:35 Tressau, Feuerwehrgerätehaus 
  (Nähe Hs. Nr. 4)

AKTUELLES
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SiSoNetz informiert

Ausfl ug ins Freilandmuseum Oberpfalz 
Den ersten Ausfl ug 2024 plant das SiSoNetz in das Freilandmuseum Oberpfalz 
am 13. Juni 2024.
Es lässt Geschichte lebendig werden, um das uns anvertraute kulturelle Erbe zu 
bewahren und um Ihren Besuch zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen.
Nach diesem Besuch geht die Fahrt weiter zum Kloster Speinshart. Dort erwartet 
uns und Kaffee und Kuchen. 
Die Kosten werden ca. 25,00 € betragen.
Wir freuen uns auf zahlreiche und zeitnahe Anmeldungen unter 09278-3133025 
SiSoNetz oder 09209-221256 Wolfgang Zwing, um den entsprechenden Bus be-
stellen zu können.

Vortrag über Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht
Klar regeln- entspannter leben
Sabine Baierlein arbeitet als stellvertretende Vorsitzende ehrenamtlich für den 
Hospizverein in Bayreuth. Sie ist ausgebildete Juristin und hat sich mit den The-
men „Patientenverfügung“ und „Vorsorgevollmacht“ intensiv beschäftigt. Sie klärt 
mit Einfühlungsvermögen und Humor über die rechtssichere Erstellung dieser 
wichtigen Dokumente auf.
Dazu begrüßen wir Sie herzlich am 23.05.2024 18.00 Uhr im Schloss im Garten, 
Alte Bayreuther Str. 5 in Weidenberg.

Änderung
Die für den 23.05.2024 geplante Veranstaltung „Buttern mit dem Landwirtschafts-
museum Bayreuth“ im Schloss im Garten Weidenberg fi ndet am 06.06.2024, 14.00 
Uhr statt

Mit Erfolg Theater spielen und den Erlös für einen guten Zweck stiften. 

„Aufgrund unseres regionalen Denkens geht unsere Spende in Höhe von 500 € 
dieses Jahr an das SiSoNetz e.V., Weidenberg. Uns als Frankenpfälzer Bühne 
e.V. ist es immer von großer Bedeutung an umliegende und soziale Einrichtungen 
und Vereine zu spenden.“
Die von den Spendenüberbringern der Frankenpfälzer Bühne getroffene Aussage 
hat uns bewiesen, dass in der Verwaltungsgemeinschaft Weidenberg viele gute 
Projekte umgesetzt werden und dass wir nicht nur sozial, sondern auch kulturell 
engagierten Personen und Gruppen begegnen können.
Die Frankenpfälzer Bühne e.V. aus Kirchenpingarten übergab uns am 26. März im 
Schloss im Garten eine größere Spende. Bei einer gemeinsamen Brotzeit konnten 
sich die beiden Vereine näher kennenlernen, sich austauschen und Verbindungen 
knüpfen. Wir sind sehr dankbar für die großzügige Spende der Frankenpfälzer 
Bühne und freuen uns darauf, gemeinsam mit ihnen etwas Gutes für die Gemein-
schaft zu tun. Mit dieser großzügigen Spende, die wir für die Erhaltung unseres 
Rollstuhltransportfahrzeuges verwenden werden, können wir weiterhin vielen 
Menschen mit Beeinträchtigungen helfen. Vielen Dank an die Frankenpfälzer Büh-
ne für ihr Engagement und ihre Großzügigkeit!

Wichtige Hinweise: 
„Stimmung und gute Laune bei Tanz, Kaffee und Kuchen“
Unter diesem Motto veranstaltet das SiSoNetz einen geselligen Nachmittag mit 
Kaffee, Kuchen und Livemusik von den Schockothalern, für Menschen mit und 
ohne Demenz.
Herzlich eingeladen sind alle Einwohner der Verwaltungsgemeinschaft Weiden-
berg und den Nachbargemeinden. Wer Lust auf einen fröhlichen Nachmittag, in 
geselliger Runde und bei guter Laune hat, darf gerne unser Gast sein.
Am Sonntag, dem 2. Juni 2024 14.30 Uhr im Gasthaus „Zur Linde“ Unterstei-
nach. Eintritt frei!
Es wird ein Fahrdienst angeboten. Dazu bitte telefonisch anmelden unter 09278 
313 30 25 (Frau Dietzel) oder 09209-221256 (Herr Zwing).

Unser nächster Nachmittag für Senioren, ein Spielenachmittag, fi nden am 28. 
Mai 2024, 14:00 Uhr im Schloss im Garten, Alte Bayreuther Str. 5 in Weidenberg 
statt. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Abholdienst nach Voranmeldung kann unter 
den Telefonnummern 09278-3133025 oder 09209-221256 organisiert werden!    

SiSoNetz Weidenberg – Bürger helfen Bürgern
Tel.: 09278 313 30 25

Homepage: www.sisonetz.de • E-Mail: info@sisonetz.de

Fundsachen

Folgende Gegenstände wurden gefunden und können in der Geschäftsstelle der 
Verwaltungsgemeinschaft, Fundbüro, Gurtstein 11, abgeholt werden.

Fundsachen Emtmannsberg:
1 Brille, Fassung Schwarz-Strich, Fundort Sandäcker Wiese

Fundsachen Weidenberg:
1 Scooter Roller, silber, Evolution, Fundort, Nikolaus-Nüssel-Str. Spielplatz
1 Schlüsselband „EVOVIS“ + 2 Schlüssel, Fundort Weidenberg
1 Schlüsselanhänger mit 2 Schlüssel und Knüpfband „Engel“, Fundort unbekannt
1 Damenring mit Stein, Fundort, Weg Brunnenwiese – Gärten
1 Schlüsselbund mit 2 Anhänger „Berlin“, Einkaufschip, Fundort Königsheidering
1 Schal, grau-schwarz, Luisa Cerano, Fundort Andreasmarkt
1 Smartwatch, blau, Fundort Schulbus
1 Smartwatch, schwarz, Fundort Waizenreuth, Tränkbühl
1 Uhr, London Fog, Fundort Schulbus
1 Schlüsselanhänger mit 2 Schlüssel, Band, Fundort Schulbus
1 Kinderuhr, Einhorn, Fundort Schulbus
1 Paar AirPods, Fundort Schulbus
1 Brille, rosé, Fundort -Wertstoff-Container Untersteinach
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Sprechtag der Versichertenberaterin 
(Versichertenältesten)

Der Sprechtag der Versichertenberaterin, Frau Maria-Anna Link, fi ndet 
am Mittwoch, 8. Mai 2024 von 14:00 bis 17:00 Uhr

im kleinen Besprechungszimmer, 1. Stock des Rathauses 
in Weidenberg, statt.

Nächster Termin: 5. Juni

Die Versichertenberaterin gibt Rat und Auskunft in Renten- und Versicherungsan-
gelegenheiten im Auftrag der Deutschen Rentenversicherung. Sie leistet Hilfe bei 
der Beschaffung fehlender Unterlagen, nimmt Rentenanträge auf und hilft bei der 
Klärung des Beitragskontos. Sie führt das Meldeverfahren zur Krankenversiche-
rung der Rentner durch.
Die persönliche Beratung durch die Versichertenberaterin kann ausschließlich 
nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung unter der Tel. Nr. 09209 / 608 
erfolgen. 

Angebote des Kreisjugendrings
Mai bis August

SOMMER(S)PASS ab Montag, 01. Mai
Der „Sommer(s)pass“ bietet bis zum Ende der Herbstferien die Möglichkeit, rund 
90 Einrichtungen oder Veranstaltungen vergünstigt zu besuchen. Kinder und Ju-
gendliche bis 16 Jahre und Inhaber/innen eines Schülerausweises können den 
„Sommer(s)pass“ bei der Geschäftsstelle des Stadtjugendrings, beim Bürger-
dienst im Neuen Rathaus, im RW21, bei der Bürgeranlaufstelle im Landratsamt 
oder den jeweiligen Stadt-/ Gemeindeverwaltungen im Landkreis Bayreuth gegen 
einen Unkostenbeitrag von 1,00 € abholen.

ERSTE-HILFE-KURS am Samstag, 04. Mai
Ihr werdet von einem erfahrenen Ausbilder angeleitet, bei Notfällen in der Jugend-
arbeit die passenden Maßnahmen zu ergreifen und lernt, wie ihr in solchen Situa-
tionen ruhig bleiben könnt und wisst, worauf es ankommt.
Ort: Malteser Schulungszentrum, Wirthstr. 2, Bayreuth
Uhrzeit: 08.30 Uhr-16.30 Uhr • Kosten: 15,00 €

AUF DEN SPUREN HEIMISCHER KRÄUTER am Mittwoch, 22. Mai
“KOMM WIR GEHEN RAUS” liest man auf der Internetseite von Frau Holla, der 
Wildkräuterpädagogin aus dem Fichtelgebirge. Das möchten wir mit euch auch 
tun! Bei einer Wanderung durch die Natur wollen wir unterschiedliche essbare 
Wildkräuter sammeln und im Anschluss daran erleben, was man aus diesen alles 
Schönes zaubern kann! Als kleines Highlight werden wir ein kleines Mitgebsel ge-
stalten, welches sich jeder mit nach Hause nehmen darf! 
Ort: Zell i. Fichtelgebirge • Uhrzeit: 13.00 – 17.30 Uhr
Alter: 10 bis 14 Jahre • Kosten: 10,00 € 

VON DEN SIEBEN ZWERGEN BIS ZUM JUNGEN RIESEN
am Donnerstag, 23. Mai
Von “Spieglein, Spieglein an der Wand”, “Knusper, Knusper, Knäuschen” bis zu 
“Ach wie gut, dass niemand weiß...” sind Märchen über die ganze Welt bekannt 
und bei Alt und Jung sehr beliebt! Gemeinsam mit der Märchenfrau Andrea Gisder 
möchten wir spannende neue Märchen in noch dazu schöner Kulisse kennenler-
nen! Du wirst die Geschichten aber nicht ausschließlich erzählt bekommen. Die 
Märchenfrau hat sich lustige Spielideen zu den Märchen einfallen lassen. Sei ge-
spannt!
Ort: Eremitage, Bayreuth • Uhrzeit: 10.00 – 14.30 Uhr
Alter: 6 bis 12 Jahre • Kosten: 5,00 €

fruchtBAR SCHULUNG am Freitag, 21. Juni
Alle Gruppen, die sich die alkoholfreie fruchtBAR ausleihen möchten, können an 
dieser Schulung teilnehmen. Themen werden u. a. sein: Alkohol und Alkoholkon-
sum, Jugendschutz bei Veranstaltungen, Hygiene am Arbeitsplatz Bar, Mischen 
von alkoholfreien Cocktails. 
Ort: Landratsamt Bayreuth • Uhrzeit: 15.00 Uhr - 18.00 Uhr • Kosten: keine

SCHULUNG „AUFSICHTSPFLICHT, JUGENDSCHUTZ UND RECHTSFRAGEN“
am Samstag, 22. Juni
Wo fängt Aufsichtspfl icht an, wo hört sie auf und vor allem wer haftet, wenn wirklich 
etwas passiert? 
Ihr erhaltet Einblicke in die Themen Jugendschutz, Aufsichtspfl icht und Haftung 
und könnt rechtliche Fragen dazu anbringen.
Ort: Landratsamt Bayreuth • Uhrzeit: 09.00 Uhr-18.00 Uhr
Alter: ab 15 Jahre • Kosten: 15,00 €

TIERISCH WILD – FAHRT IN DEN LEIPZIGER ZOO am Dienstag, 27. August
Tiere hautnah erleben und die faszinierende Wildnis erkunden könnt ihr gemein-
sam mit uns, denn der Weg führt uns in den Sommerferien in den Leipziger Zoo. 
Von A wie Afrikanischer Löwe bis Z wie Zebra gibt es unzählige Tierarten zu be-
staunen. In insgesamt 6 Erlebniswelten wird es hier sicherlich keinem langweilig! 
Und wenn wir schon einmal in Leipzig sind, dann darf eine Stadt- und Shopping-
tour natürlich nicht fehlen!
Ort: Leipzig • Uhrzeit: 08.00 - 20.00 Uhr • Alter: 11 bis 17 Jahre
Kosten: 25,00 € (für Busfahrt und Eintritt)

BEE HAPPY! – EIN TAG BEIM IMKER am Mittwoch, 28. August
Einen Tag lang dem Imker über die Schultern blicken – das kannst du bei unserem 
Erlebnistag „Bee happy!“ An diesem Tag soll sich alles um die Bienen drehen. Wir 
möchten gemeinsam erfahren, was die Aufgaben eines Imkers sind, wie seine Ar-
beitsgeräte und natürlich lernen, wie der leckere Honig entsteht. Ein paar schöne 
Überraschungen hat sich der Imkerverein auch einfallen lassen, aber wir wollen ja 
nicht zu viel verraten.
Ort: Weidenberg • Uhrzeit: 10.00 - 14.30 Uhr • Alter: 6 bis 12 Jahre
Kosten: 5,00 €

Nähere Informationen und Anmeldeformulare:
Kreisjugendring-Geschäftsstelle, Markgrafenallee 5, 95448 Bayreuth
Tel.: 0921/728-198   Fax: 0921/728-88-198
e-Mail: kreisjugendring@lra-bt.bayern.de, Internet: www.kjr-bayreuth.de

16



Mitteilungsblatt Verwaltungsgemeinschaft Weidenberg Ausg. 05/2024

Informationskampagne „Richtungsweisend für Bayern“
der Landesagentur für Energie und Klimaschutz Bayern

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
die Wärmewende für mehr Klimaschutz in Bayern ist in vollem Gange. Damit diese 
gelingt, ist Ihre Unterstützung besonders wichtig! Beim Neubau Ihres Hauses, aber 
auch wenn Sie als Eigentümerin oder Eigentümer überlegen, eine Bestandsimmo-
bilie zu sanieren, können Sie einen wertvollen Beitrag zur Wärmewende leisten 
– und dabei selbst profi tieren. Denn rund die Hälfte des Endenergieverbrauchs 
in privaten Haushalten entfällt auf die Wärmeerzeugung. Einsparungen können 
Sie durch vielfältige Maßnahmen erzielen. Welche das sind, ist bei jedem Objekt 
individuell. Um Ihnen eine gute Orientierung zu bieten, hat die Landesagentur für 
Energie und Klimaschutz (LENK) vielfältige Angebote für Sie gebündelt. 

Alles auf einen Blick: Die Informationswebseite „Richtungsweisend für Bayern“ 
Auf der Webseite www.richtungsweisend.bayern fi nden Sie ein breites Spektrum 
an hilfreichen Informationen zu verfügbaren Möglichkeiten und Förderangeboten 
für Ihren individuellen Bedarf. Ob Neubau oder Altbausanierung, ob Haus oder 
Wohnung – hier erfahren Sie ganz konkret, kompakt und nutzenorientiert, wie 
Dämmung, Solar- und Geothermie, Nah- und Fernwärmenetze sowie die Nutzung 
von Holzbrennstoffen funktionieren und welchen Nutzen Ihnen energieeffi ziente 
Heizungstechnologien für Neubau und Sanierung bieten. Ausgestattet mit diesem 
fundierten Wissen können Sie nicht nur Geld sparen, auch Ihre Lebensqualität und 
die Wohngesundheit Ihre Immobilie lässt sich mit einer energieeffi zienten Baupla-
nung steigern. 

Bei Ihnen vor Ort: Die Info-Tour „Richtungsweisend auf Tour“ 
Von März bis Oktober 2024 wird das Tiny House an 16 Orten in ganz Bayern auf 
Tour gehen, alle Tour-Termine fi nden Sie unter www.richtungsweisend.bayern/auf-
tour. Vor Ort lernen Sie ganz konkret und auf spielerische Art und Weise die Mög-
lichkeiten des energieeffi zienten Bauens und Sanierens näher kennen und fi nden 
die individuellen Potenziale und Lösungen zur Senkung der Heizenergiekosten. 
Unser fachkundiges Info-Team freut sich auf Sie und Ihre Fragen im persönlichen 
Gespräch.

Aus der Praxis: Beispiele aus Bayern, die inspirieren 
Überall in Bayern setzen Bauherrinnen und Bauherren bereits Maßnahmen zur 
Steigerung der Energieeffi zienz bei Neubau und Sanierung um. Die Informations-
webseite macht diese inspirierenden Beispiele aus der Praxis sichtbar. Jede und 
jeder, die/der bereits Maßnahmen abgeschlossen hat, kann auf www.richtungs-
weisend.bayern persönliche Erfahrungen teilen und hilfreiche Tipps für die Um-
setzung geben. Diese Praxisbeispiele stehen im Anschluss allen Interessierten zu 
Verfügung. Werden Sie mit Ihrem Projekt zum „Wärmewende-Held“ und gewinnen 
Sie mit etwas Glück tolle Preise. Informationen fi nden Sie auf der Webseite www.
richtungsweisend.bayern. 

Aktiv werden für Bayern 
Jetzt sind Sie gefragt! Nutzen Sie das Informationsangebot von „Richtungswei-
send für Bayern“ und unterstützen Sie unser gemeinsames Ziel mit Ihrem persön-
lichen Beitrag zur Wärmewende. Wir danken Ihnen schon heute vielmals für Ihr 
Engagement!

EMTMANNSBERG

Pfi ngstferien Kindertageseinrichtung Emtmannsberg

Die Kindertageseinrichtung der Gemeinde Emtmannsberg bleibt von Samstag, 18. 
Mai bis einschließlich Sonntag, 2. Juni geschlossen.

Schlossfest Emtmannsberg

Die Gemeinde Emtmannsberg veranstaltet, zusammen mit den örtlichen Vereinen, 
ein Schlossfest (rund ums Schloss in Emtmannsberg).

Samstag, 25.5.2024 – ab 18 Uhr
• Live-Musik mit Play again Sam (unplugged Duo)
• Feuershow
• Fruchtbar / Weinbar
• Leckeres vom Grill

Sonntag, 26.05.2024 – ab 9 Uhr
• Gottesdienst mit anschl. Frühschoppen
• Vorstellung Wanderwege und Infotafeln
• Kaffee/Kuchen
• Kinderspiele

Der Erlös kommt der Bürgerstiftung Emtmannsberg zugute. 
Nähere Informationen unter: www.emtmannsberg.de

Seniorenbeirat Emtmannsberg konstituiert sich

Im alle Gemeinden des Landkreise Bayreuth sind Seniorenvertretungen etabliert. 
In den meisten Fällen sind es von den Gemeinderäten  bestimmte einzelne Perso-
nen als  Seniorenbeauftragte. Lediglich in zwei  Gemeinden gab es bisher Senio-
renbeiräte, in Pegnitz und in Bischofsgrün.

Seit dem 21.03.2024 besteht er auch in der Gemeinde Emtmannsberg. Am 
09.04.2024 fand die konstituierende Sitzung des Seniorenbeirats der Gemeinde 
Emtmannsberg statt, an der neben den 5 Beiräten auch Bürgermeister Gerhard 
Hermannsdörfer und Kreisseniorenbeirat Günter Pöllmann teilnahmen. Zum 
Vorsitzenden wurde Wolfgang Zwing gewählt, der die Sitzung leitete und einen 
Vorschlag für die Satzung vorstellte. Die Amtszeit der Beiräte wird drei Jahre be-
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tragen. Nach Möglichkeit sollen noch weitere Beiräte aus den Emtmannsberger 
Ortsteilen gewonnen werden, die bisher noch nicht vertreten sind. Der Senioren-
beirat wird regulär etwa viermal im Jahr sowie bei Bedarf tagen. Er ist Ansprech-
partner für alle Senioren der Gemeinde und stellt Verbindungen mit Behörden oder 
Hilfsorganisationen her. Der Seniorenbeirat sieht sich als Sprachrohr der Senioren 
im Gemeinderat. Die Abstimmung mit  Vereinen, Organisationen, Behörden und 
Verbänden ist eine der wesentlichen Aufgaben. Um beste Voraussetzungen für  
gemeinsame Aktionen mit der Jugend  zu schaffen, ist die Jugendbeauftragte und 
Gemeinderatsmitglied Gerlinde Ströbel Teil des Seniorenbeirates.  Auf der Sitzung 
wurden bereits erste Aktionen besprochen. Dazu zählen Hilfen für Senioren bei 
der Nutzung des Grüngutcontainers. Außerdem werden mehrere Vortragsveran-
staltungen geplant, die speziell auf Senioren ausgerichtet sind. Sie werden jeweils 
gesondert bekannt gegeben.

Von links nach rechts:  BGM Gerhard Herrmannsdörfer, Vorsitzender des Beirates 
Wolfgang Zwing, Beirat Friedrich Raether, Beirat Hermann Dannreuther, stv. Vor-
sitzender Altbürgermeister Thomas Kreil, Schriftführerin und Jugendbeauftragte 
Gerlinde Ströbel , Kreisseniorenbeirat Günter Pöllmann.

Kita Emtmannsberg

In der Krippe stimmten sich die Kinder mit passenden Bilderbüchern, Bastelange-
boten und Liedern auf Ostern ein und säten gemeinsam Kresse an. 

In der Sternengruppe wurde ein Frühlingskreis gestaltet. Die Kinder besprachen 
die Veränderungen in der Natur und dekorierten die Kita. Es fi nden nun wieder 
regelmäßig gemeinsame Waldtage statt. 

In den Wochen bis Ostern haben sich die Kinder der Sonnengruppe mit ihren Er-
zieherinnen an Jesus erinnert. Wer war eigentlich Jesus und was hat er so erlebt!?
Der Höhepunkt war das Osterfrühstück mit dem Kamishibai „Der Kreuzweg Jesu“. 

Die eigenen Osternester, welche zuvor mit Unterstützung selbst gehämmert und 
gewebt oder bemalt und geklebt wurden, fanden die Kinder bei der traditionellen 
Ostersuche befüllt wieder. 
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KIRCHENPINGARTEN

Pfi ngstferien Kindertageseinrichtung Kirchenpingarten

Die Kindertageseinrichtung der Gemeinde Kirchenpingarten bleibt von Samstag, 
25. Mai bis einschließlich Sonntag, 2. Juni geschlossen. Außerdem bleibt die Ein-
richtung am Freitag, 10. Mai ganztägig geschlossen.

KiTa Kirchenpingarten

Der Osterhase war da
Natürlich besuchte die KiTa-Kinder in Kirchenpingarten der Osterhase. Er ver-
steckte schön gestaltete Nester, die danach als Sandspielzeug genutzt werden 
können. Der Elternbeirat sorgte für ein gesundes und abwechslungsreiches Früh-
stücksbuffet. Die Kinder freuten sich sehr darüber. Anschließend wurde in der KiTa 
die Ostergeschichte erzählt und gemeinsam gefeiert.
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SEYBOTHENREUTH

Pfi ngstferien Kindertageseinrichtung Seybothenreuth

Die Kindertageseinrichtung der Gemeinde Seybothenreuth bleibt von Samstag, 
25. Mai bis einschließlich Sonntag, 2. Juni geschlossen.
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Der Markt Weidenberg sucht für seine Kindertageseinrichtungen 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt

staatlich geprüfte Kinderpfl eger/innen 
bzw. sozialpädagogische Assistenten (m/w/d)

und 

staatlich anerkannte Erzieher/innen 
bzw. pädagogische Fachkräfte (m/w/d)

unbefristet in Teil- oder Vollzeit.

Für Rückfragen steht Ihnen die Personalverwaltung der Verwaltungsgemeinschaft 
Weidenberg, Frau Subirre, unter der Telefonnummer 09278 / 97726 sowie Frau 
Trautner unter der Telefonnummer 09278 / 97723 zur Verfügung.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte schriftlich oder per E-Mail an die Verwaltungsge-
meinschaft Weidenberg, Rathausplatz 1, 95466 Weidenberg oder 
an johanna.subirre@weidenberg.de.

Im Übrigen verweisen wir auf unsere Datenschutzhinweise, die auf folgender Seite 
abrufbar sind:
https://www.weidenberg.de/datenschutzerklaerung#datenschutzhinweise

Der Markt Weidenberg sucht für
seine kommunalen Kindertageseinrichtungen

zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Beschäftigte (m/w/d)
zur Aushilfe

im Rahmen einer geringfügen 
oder einer sozialversicherungspfl ichtigen Beschäftigung. 

Für Rückfragen steht Ihnen die Personalverwaltung, Frau Subirre, unter der Tele-
fonnummer 09278 / 977-26 oder Frau Trautner unter der Telefonnummer 09278 / 
977-23 zur Verfügung. 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte schriftlich oder per E-Mail an den Markt Weiden-
berg, Rathausplatz 1, 95466 Weidenberg oder 
an johanna.subirre@weidenberg.de

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Die elektronischen Bewerbungen werden wir spätestens sechs Monate nach Ab-
schluss des Bewerbungsverfahrens löschen. Im Übrigen verweisen wir auf unsere 
Datenschutzhinweise, die auf folgender Seite abrufbar sind: 
https://www.weidenberg.de/datenschutzerklaerung#datenschutzhinweise

MARKT WEIDENBERG
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Weidenberger Museumsweg

Der Weidenberger Museumsweg ist von April bis Oktober jeden 1. Sonntag im 
Monat, von 14 – 17 Uhr geöffnet.

Folgende Museen können besichtigt werden:
 - Volkskundliche Sammlung, Verbandsschule, Schulstr. 2
 -  Freilichtmuseum Scherzenmühle, In der Au 20
 -  Militärhistorisches Museum für Oberfranken, Alte Bayreuther Str. 10
 -  Musikinstrumenten-Sammlung, Alte Bayreuther Str. 5 
 (nach telefonischer Vereinbarung 09278/1008)

Weitere Informationen zum Museumsweg fi nden Sie unter:
www.markt-weidenberg.de

Pfi ngstferien Kindertageseinrichtungen in 
Weidenberg und Neunkirchen

Die Kindertageseinrichtungen des Marktes Weidenberg in Weidenberg, Kita Au-
enzwerge, In der Au 21, und Kita Steinachwichtel, In der Au 22, sowie die Kita in 
Neunkirchen am Main bleiben in der Zeit von Samstag, 25. Mai bis einschließlich 
Sonntag, 2. Juni geschlossen.

Kita Auenzwerge
Zamm geht`s bei den Auenzwergen
Am Samstag, 13.04.2024, fand in der Kita Auenzwerge die Aktion „Zamm geht`s“ 
statt.

Dabei sollte der Garten der Kita wieder etwas aufgehübscht werden. Durch die 
tatkräftige Unterstützung vieler Eltern und Kinder wurde sehr viel geschafft. U.a. 
wurden Sand und Rindenmulch wieder aufgefüllt; die Sandspielsachen aussor-
tiert; die Sandspielkammer aufgeräumt, die Wege gekehrt und das Weidentipi neu 
angepfl anzt. 

Ganz viel Spaß hatten die Kinder dabei, alte Gummistiefel mit Frühlingsblumen zu 
bepfl anzen und diese dann am Gartenzaun aufzuhängen. 
Am Montagmorgen staunten die großen und kleinen Auenzwerge nicht schlecht, 
wie toll unser Garten jetzt wieder aussieht.
Vielen lieben Dank an alle kleinen und großen fl eißigen Helfer, die das möglich 
gemacht haben.
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Baugebiet „Wohngebiet Ahornstraße“ – Wohnraum 
für 25 Familien

Flächen für die Verwirklichung von 13 Bauwünschen von Einfamilien- und Dop-
pelhäusern bietet das Neubaugebiet „Wohngebiet Ahornstraße“ in Weidenberg 
ebenso wie Mietwohnraum in Form von 12 bereits bewohnten Reihenhäusern.

In kurzer Distanz zum Ortskern wurde nun die Erschließung des 1,5 ha großen 
Areals fertiggestellt. Für das durch das Architektur- und Ingenieurbüro Schultes 
aus Grafenwöhr geplante und durch die Firma Markgraf ausgeführte Baugebiet 
konnte am 09.04.2024 die formelle Bauabnahme und somit die Freigabe für die 
privaten Häuslebauer erfolgen.
Neben der Erschließung mit Wasser, Abwasser im Trennsystem und der Straße 
entstanden auch ein Regenrückhaltebecken sowie eine Streuobstwiese direkt ne-
ben dem Wohngebiet.

Die Vermarktung der im Eigentum des Marktes Weidenberg befi ndlichen Parzellen 
läuft und 8 der 13 Grundstücke sind bereits verbindlich vergeben. Mit den ersten 
genehmigten Vorhaben wird zeitnah begonnen.

Der Kaufpreis beträgt 197,00 €/m² und beinhaltet alle relevanten Kosten wie Ver-
messung, Herstellungsbeiträge, Erschließungskosten, usw. Abgesehen von den 
Grunderwerbsnebenkosten (Notar, Grundbuch, Grunderwerbsteuer) kommen kei-
ne weiteren Kosten auf die Erwerber zu.
Die Grundstücke haben dabei eine Größe zwischen 520 m² und 743 m².

Informationen zur Bewerbung für die noch verfügbaren Parzellen können unter 
www.markt-weidenberg.de unter dem Reiter „Leben und Wohnen“ --> „Planen und 
Bauen“ --> „Baugebiet & Bauplätze“ eingesehen werden.

Im November 2023 wurden bereits 12 Reihenhäuser, gegliedert in drei Teile a vier 
Einheiten, durch eine privaten Bauherrengemeinschaft fertiggestellt. Die Häuser 
sind vollständig vermietet und bieten somit Wohnraum für 12 Familien.

Weidenberger Geschichtswerkstatt
In gemütlicher Runde wollen wir uns alte Fotos und eventuell auch Dias von Wei-
denberg und der Umgebung ansehen und dazu dann Erinnerungen, Anekdoten 
und „Gschichtla“ erzählen und austauschen. Die Geschichtswerkstatt fi ndet einmal 
monatlich statt. Wir treffen uns am Dienstag, den 28. Mai 2024 von 17.00 bis 18.30 
Uhr im Bürgerhaus Weidenberg, Eingang Alte Bayreuther Straße. Nähere Infos 
bei Stefanie Reckziegel, Tel. 09278 / 977-56. In Zusammenarbeit mit der VHS 
Weidenberg und dem Archiv der Verwaltungsgemeinschaft Weidenberg. 
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GRUND- UND MITTELSCHULE WEIDENBERG
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GRUND– UND MITTELSCHULVERBAND WEIDENBERG

Kinder-, Jugend- und Gemeindebücherei 
in der Grund- und Mittelschule Weidenberg

Öffnungszeiten:
Für Schülerinnen und Schüler der Grund- und Mittelschule Weidenberg jeden Mitt-
woch von 7.30 Uhr bis 8.00 Uhr (außer in den Ferien!).

Für Kinder, Jugendliche, Bürgerinnen und Bürger jeden Freitag von 14.00 Uhr bis 
15.30 Uhr (auch in den Ferien, außer zu Urlaubszeiten, welche rechtzeitig bekannt 
gegeben werden).

Wir nehmen jederzeit gerne gut erhaltene Kinder- und Jugendbücher, DVDs und 
Hörspiele für Kinder, Romane, Krimis und Erzählungen für Erwachsene an. Infos 
unter 09278 / 977-56. 
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Regionalbudget 2024
ILE Frankenpfalz beteiligt sich an Wettbewerb

Wettbewerb Regionalbudget 2024
Das Amt für Ländliche Entwicklung Oberfranken sucht das beste Kleinprojekt, das 
mit Mitteln des Regionalbudgets umgesetzt wurde. Jede oberfränkische ILE-Re-
gion konnte bis zum 12. April zwei Projekte aus den Förderjahren 2022 und 2023 
ins Rennen schicken. Ob unsere Bewerbung erfolgreich war, werden wir in den 
nächsten Monaten erfahren. Hier sind die beiden Kandidaten aus der ILE Franken-
pfalz im Fichtelgebirge, zu denen Sie auf unserer Website www.ile-frankenpfalz.de 
unter ILE aktuell auch zwei kurze Videos fi nden:

Streuobstinitiative Apfel-Grips erhält Kleingeräte zur Pfl ege von Streuobstwiesen
Unter dem Dach des Landschaftspfl egeverbandes Weidenberg und Umgebung 
e.V. verfolgt die Streuobstinitiative „Apfel-Grips“ seit mehr als 20 Jahren erfolgreich 
den Ansatz, die Streuobstwiesen in der Region zu pfl egen und zu nutzen, schließt 
Verträge mit Eigentümern und garantiert die Abnahme der Äpfel. Das Obst wird 
zu Apfelsaft, Mixgetränken, Likören, Schnäpsen oder Marmeladen verarbeitet und 
unter der Marke „Apfel-Grips“ angeboten. Über das ILE-Regionalbudget hat die 
Streuobstinitiative im Jahr 2022 verschiedene Kleingeräte zur Pfl ege von Streu-
obstwiesen erhalten. Darunter ein Einachsfahrzeug mit Mähwerk und Bandrechen 
sowie eine Obstraupe mit Sortiertisch und Zubehör. Zusammen mit dem im Jahr 
2020 ebenfalls über das Regionalbudget geförderten Streuobstmobil konnte so ein 
wertvoller und nachhaltiger Beitrag zur Landschaftspfl ege in der Region geleistet 
werden.

Mitarbeiter des Landschaftspfl egeverbandes, der Bauhöfe und interessierte 
Personen aus dem Bereich der Landschaftspfl ege sowie der Obst- und Gar-
tenbauvereine erhalten eine Einweisung und testen die neuen Kleingeräte 
zur Pfl ege der Streuobstwiesen.

ILE-FRANKENPFALZ

Naturerlebnis Tauritzmühle: Barrierefreier Wanderweg zu den Biberstegen
Die Anfang des 20. Jhd. entstandene Tauritzmühle brannte 1970 bis auf die Grund-
mauern ab. 1975 wurde die Mühle zusammen mit ihrem ökologisch wertvollen 
Umfeld vom Fichtelgebirgsverein (Ortsgruppe Speichersdorf) erworben und neu 
aufgebaut. Die idyllisch gelegene Wanderschutzhütte mit Gastwirtschaft und Bier-
garten bietet heute ein umfassendes Naturerlebnis für die ganze Familie. Natur-
lehrpfad, Biberstege und ein Wasserspielplatz laden dazu ein, unberührte Natur 
zu erleben. Über das ILE-Regionalbudget wurde 2022 der Ausbau eines barriere-
freien Wanderweges zwischen Mühle und Biberstegen gefördert. Seit 2023 berei-
chern neu gepfl anzte Klimabäume das beliebte Ausfl ugsziel.

Der neue Weg verbindet die Tauritzmühle mit den nahegelegenen Biberste-
gen. Das beliebte Ausfl ugsziel ist jetzt auch für eingeschränkt mobile Perso-
nen barrierefrei zu erreichen. 
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SEINERZEIT

Der „weitberühmte Marck Weidenberg“ 
samt Umgebung von 1692

Adam Kießling
Veröffentlichung März 1974

Teil 7

Was sie vor Bäche eintrincket, soll hernach berichtet werden, wann sich vorher der 
Reichsfreye Flecken Embdmansberg und das Brandenb. Dorff Neunkirchen beschau-
en lassen. Und zwar so hat jener die Höhe des Berges zwischen dem Roth-Main und 
der Oelsnitz, fast eine Meil von Creußen, und nicht viel weiter von Beyreuth, eingenom-
men, und pranget mit einem uhralten Fränkischen Ritter-Sitz in der Fichtelgebirgischen 
Refi er, welchen anfänglich die Edlen von Kindsberg, hernach die Schencken von Trau-
tenberg, und nach diesen die Edlen von Schaumberg lange Zeit innen gehabt, biß ihn 
A. 1660 Herr Görg Dieterich von Schaumberg an Herrn Carln Freyherrn von Stein, zu 
Ruperts-, Ost- und Nordheim etc. des Teutschen Johanniter-Ordens-Rittern, und desig-
nirten Commendattorn zu Lützen, Hochfürstl. Brandenb. Geheimbden Rath, Cantzlern, 
Hof-Richtern, Cammerherrn und Erbtruchsessen des Burggrafthums Nürnberg, samt 
Droschenreuth, einem Theil von Obern-Oelsnitz, und dem Rittergut Schamelsberg ver-
kauffet, welcher bald Hagenohe, Wasserkraut, Alten Kindsberg; das halbe Lehen, samt 
den Dorffzehenden und das Hammergut Hauendorff darzugebracht, auch das Schloß, 
die Kirchen und den Flecken viel bequemer und besser ein- und zurichten lassen. 
A. 1686 den 1. Decembr. des Nachts kam im Schloßhof, durch Verwarlosung einer 
Magd, Feur aus, welches alle Vorgebäude, das Schloß, samt dem Brau- und einem 
andern Hauß, wie auch den meisten Städeln des Fleckens verzehret: Doch ließ Herr 
Erdman, Freyherr von Stein. Hochfürstl. Brandenb. Geheimder Rath und Erbtruchseß 
des Burggrafthums Nürnberg die Schloßgebäude unter der Aufsicht und Anstalt Lorenz 
Ulrich Dethers, Verwalters alda A. 1689 sehr herrlich wieder erheben, zugleich auch 
die Pfarr und Schul erneuern. Und hat man nun, nechst diesen zu sehen die schöne 
Pfarr-Kirche S. Bartholomaei und darinnen das Monumentum Herrn Görg Beckens, eh-
maligen 40.järigen Pfarrers alda in seinem Vatterland, und Senioris des Geistl. Capituli 
zu Beyreuth, welcher A. 1658 entschlaffen, und das Gotteshauß mit einer milden Stiff-
tung bedacht, den Gasthof und sonst saubere Häußer, liebliche Obst- und Weingärten, 
ingleichen zween Brunnen, die man vor Alters vor Heilbrunnen gehalten und zu Ehren 
S. Elisabeth und Helenae in Stein gefasset, auch eine Capelle darzu erbauet, darvon 
die rudera (Ruine) noch übrig ist. 

 Bartholomäus-Kirche in
 Emtmannsberg,

  Foto Archiv VG Weidenberg

Die vormahls S. Bartholomaeo gewidmete Kirche von Embdmansberg, liß hochge-
dachter Herr Carl, Freyherr von Stein A. 1666 der H. Dreyfaltigkeit zweignen, erweitern, 
und verordnete zu der alten, am Sonntag nach Bartholomaei gefälligen, noch eine 
neue Kirchweih, so jährlich am 1. Sonntag nach Trinitatis gehalten und also genennet 
wird. Dahin sind eingepfarret Troschenreuth, Gotelhoff, Gampelmühl, Wieden, Lehen, 
Hauendorff, Unter-Oelsnitz, Seidelmühl und dazu ein Pfarrer und Schulmeister ver-
ordnet. Zur A. 1650 angeordneten Verwaltung Embdmansberg sind nebst den darzu 
gehörigen Güttern und Unterthanen, dieser Zeit auch geschlagen Alten Künsperg, 
Hagenohe, Schamelsberg und Wasserkraut, Rittergütter, zwey Bamberg. Rittermann-
lehen Höf zu Schwürz, Troschenreuth, ein Theil von Obern Oelsnitz, das halbe Dorf 
Lehen mit dessen Dorffzehenden, das Hammergut Hauendorff. 

St. Laurentius-Kirche
in Neunkirchen am Main,
Foto Archiv VG Weidenberg

Neunkirchen aber, ein schönes Dorff des Ambts Beyreuth, zur Rechten der zu End 
lauffenden Oelsnitz, ist nicht mit einer neuen, sondern ziemlich alten und schon A. 
1467 dem H. Märterer Laurentio zu Ehren erbauten, nun fast baufälligen Pfarrkirchen, 
sonsten auch mit einer Pfarr und Schul, einer Mühl, und feinen Bauernhöfen versehen, 
und mit einem überaus gutem Feldbau und Wißwachs beglückseliget, wiewol jenem 
das vom rauhen Penßberg auslauffende Wildpret, diesem die offtmalige Ergißung des 
Rotmains und der Oelsnitz, in einem engen Thaln, nicht geringen Schaden zufüget, 
so gar die Wandersleut in Leibs- und Lebens-Gefahr setzet, wie folgende traurige Ge-
schicht zu vernehmen giebet. Es gelangete den 19. Jan. A. 1657 in der Mittags-Stunde, 
Herr Valentin Ernst von Guttenberg auf Fischbach, in seiner Ruckreiße aus der Pfaltz 
allhir wider an, eben zu einer solchen unglückseligen Zeit, da sich der Roth-Main und 
die Oelsnitz sehr ergoßen und die steinerne Bruck unter Wasser gesetzet hatten. Als 
nun im hinüberfahren die Pferde der Brucken verfehlet, ergriffen die wilden Fluthen die 
Kutsche und überstürzten dieselbe, daß der Herr von Guttenberg darinnen jämmer-
lich ertrincken, seine Frau Liebste aber samt Fräulein Anna Ursula von Schaumberg 
herausgerißen und hülffl os dahin geführet, und diese endlich unter den Trieb-Sand 
begraben werden müßen, da jene an einer Weiden-Staude ihr Leben kümmerlich so 
lang erhalten, biß die Bauern zu Neunkirchen sie noch erretten können. Drey Knechte 
entkamen auf so viel Pferden der Gefahr auch, eines aber verdarb darinnen. 
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UNSERE FEUERWEHR INFORMIERT

Trockenheit-Wald-Flächenbrandgefahr:

Gefahrstufen
Während der Waldbrandsaison (März bis Oktober) stellt der Deutsche Wetter-
dienst täglich aktualisierte Prognosen der Waldbrandgefahren für Deutschland be-
reit. Außerhalb dieser Zeit erscheint lediglich ein Testbild. Unter „Waldbrandgefahr“ 
wird auf der Feuerwehrseite unten links die aktuelle Deutschlandkarte mit einer 
farblichen Darstellung der Stufe angezeigt. Diese wird stets aktuell vom Deutschen 
Wetterdienst (DWD) bezogen und ist verlinkt, um weiterführende Informationen zu 
erhalten.

Sieben Goldene Regeln der Feuerwehr gegen Brände in der Natur
Die Feuerwehren appellieren aufgrund der aktuellen Wetterlage zu brandschutz-
gerechtem Verhalten in der Natur und beim Grillen.
Ihre Feuerwehr bittet deshalb, Folgendes zu beachten:
 • Gehen Sie aufmerksam durch Wald und Flur.
 • Vermeiden Sie gedankenlosen Leichtsinn.
 • Genießen Sie den Sommer sicher!

Sieben Sicherheitstipps der Feuerwehr für Natur und Grillvergnügen:
 • Beachten Sie das absolute Verbot für offenes Feuer in Wäldern; dies gilt auch 
 für gemütliche Grillpartys – fragen Sie nach ausgewiesenen Grillplätzen.
 •  Ebenso ist es verboten, in den Wäldern zu rauchen.
 •  Werfen Sie keine brennenden Zigaretten aus dem Fenster.

 •  Benutzen Sie nur ausgewiesene Parkplätze beim Ausfl ug in die Natur. Grasfl ä-
 chen können sich durch heiße Katalysatoren entzünden.
 • Werfen Sie in Wald und Flur keine Flaschen achtlos weg, es könnte zum Brenn-
 glaseffekt kommen.
 •  Halten Sie die Zufahrten zu Wäldern, Moor und Heide frei – sie sind wichtige
 Rettungswege. Beachten Sie unbedingt Park- und Halteverbote.
 •  In einigen Gebieten ist der Zugang zu Waldgebieten untersagt – bitte folgen Sie 
 diesem Verbot.

 •  Melden Sie Brände oder Rauchentwicklungen sofort über Notruf 112.
 • Wie brennt es?
  Handelt es sich um ein Bodenfeuer oder Vollfeuer (Bäume und Kronen brennen)? 
  Handelt es sich um Nadel-, Laub- oder Mischwald?
  Herrscht starker Wind?
  Sind Menschen in Gefahr?
  Sind Personen oder Sachwerte, wie Häuser und andere Einrichtungen 
  gefährdet?
 • Von wo melden Sie den Brand?
  Die Ortsangabe, von wo aus Sie den Brand melden, kann wichtig für die 
  Orientierung der Feuerwehr sein. Wenn möglich, warten Sie auf die Einsatz-
  kräfte, um sie evtl. einweisen zu können.

Hindern Sie Entstehungsbrände durch eigene Löschversuche an der weiteren
Ausbreitung, wenn Sie sich dabei nicht selbst in Gefahr bringen.

Vielen Dank - Ihre Feuerwehren der VGem. Weidenberg
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UNSERE GESUNDHEIT

20.05.2024  Franken-Apotheke Weidenberg
21.05.2024  Apotheke Schug Eschenbach
22.05.2024  Apotheke Speichersdorf
23.05.2024  Stadt-Apotheke Kemnath
24.05.2024  Vorstadt-Apotheke Kemnath
25.05.2024  Turm-Apotheke Kemnath
26.05.2024  Altstadt-Apotheke Pressath
27.05.2024  Stadt-Apotheke Eschenbach
28.05.2024  Franken-Apotheke Weidenberg
29.05.2024  Apotheke Schug Eschenbach
30.05.2024  Apotheke Speichersdorf
31.05.2024  Stadt-Apotheke Kemnath

Die Telefonnummern der Apotheken:
Franken-Apotheke, 95466 Weidenberg, Bahnhofstr. 14 a, 09278 / 9760
Apotheke-Speichersdorf, 95469 Speichersdorf, Hauptstr. 17, 09275 / 9830
Turm-Apotheke Kemnath, 95478 Kemnath, Stadtplatz 46, 09642 / 2611
Stadt-Apotheke Kemnath, 95478 Kemnath, Stadtplatz 21, 09642 / 92290
Vorstadt-Apotheke Kemnath, 95478 Kemnath, Seeleite 4, 09642 / 7037050

Weiter Öffnungszeiten von zuständige Apotheke fi nden Sie unter der Internetseite 
der Bayerischen Landesapothekerkammer --> 
https://lak-bayern.notdienst-portal.de/blakportal/

Teampraxis Weidenberg
Roider und Dr. Angerer-Daum

Fachärzte für Allgemeinmedizin
Birkenstraße 15, 95466 Weidenberg

Tel.: 09278 / 260, Fax: 09278 / 985552

Unsere Praxis bleibt vom 02. – 03.05.2024 und vom 21. – 31.05.2024 wegen 
Urlaub geschlossen.
Vertretungen in dieser Zeit haben:
02.05.-03.05. Drs. Müller/Hülper, Weidenberg Tel.: 98455
21.05.-31.05. Dr. Klinkisch, Goldkronach Tel.: 09273/96286
21.05.-31.05. Dr. Schäfer, Speichersdorf Tel.: 09275/9474
Außerhalb der Sprechzeiten wenden Sie sich bitte direkt an den ärztlichen Bereit-
schaftsdienst unter Tel. 116 117.

Notrufnummern
Kassenärztlicher Notfalldienst
(Vertretung vom Hausarzt) Wochenende
Fr., 18.00 Uhr bis Mo., 7.00 Uhr und Mi., 13.00 Uhr bis Do., 7.00 Uhr • Tel: 116 117

Integrierte Leitstelle ILS
Feuerwehr und Rettungsdienst, Tel. 112

Notdienstbereitschaft der Apotheken
Bereits vor Jahren hat die Apothekerkammer in München den Verbund der einzel-
nen Apotheken für die Notdienstbereitschaft verbindlich festgelegt. Die Apotheken 
sind an diese Einteilung gebunden. 

Die Notdienstbereitschaft der Apotheke beginnt jeweils um 8:00 Uhr früh und 
endet am nächsten Tag um dieselbe Zeit.

Für den Monat Mai 2024 gilt folgende Notdienstbereitschaft:
Datum   Apotheke          
01.05.2024  Turm-Apotheke Kemnath
02.05.2024  Altstadt-Apotheke Pressath
03.05.2024  Stadt-Apotheke Eschenbach
04.05.2024  Franken-Apotheke Weidenberg
05.05.2024  Apotheke Schug Eschenbach
06.05.2024  Apotheke Speichersdorf
07.05.2024  Stadt-Apotheke Kemnath
08.05.2024  Vorstadt-Apotheke Kemnath
09.05.2024  Turm-Apotheke Kemnath
10.05.2024  Altstadt-Apotheke Pressath
11.05.2024  Stadt-Apotheke Eschenbach
12.05.2024  Franken-Apotheke Weidenberg
13.05.2024  Apotheke Schug Eschenbach
14.05.2024  Apotheke Speichersdorf
15.05.2024  Stadt-Apotheke Kemnath
16.05.2024  Vorstadt-Apotheke Kemnath
17.05.2024  Turm-Apotheke Kemnath
18.05.2024  Stadt-Apotheke Eschenbach
19.05.2024  Stadt-Apotheke Eschenbach
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GEBURTSTAGE

Emtmannsberg
04.05.2024 Else Kilchert 77
05.05.2024 Brigitte Seelbach 86
06.05.2024 Edith Kilchert 79
09.05.2024 Helmut Möckl 72
10.05.2024 Johann Schwenk 86
13.05.2024 Waltraud Stützinger 73
13.05.2024 Annaliese Holl 74
15.05.2024 Ursula Zapf 77
15.05.2024 Babetta Vogel 87
19.05.2024 Elfriede Richter 82
23.05.2024 Dr.Günter Leugering 71
23.05.2024 Jürgen Schneider 72
28.05.2024 Gerda Thaufelder 82

Kirchenpingarten
02.05.2024 Alois Wolf 92
04.05.2024 Josef Reiß 96
07.05.2024 Elisabeth Sieber 74
12.05.2024 Reimund Scharf 73
14.05.2024 Waltraud Treiber 70
23.05.2024 Anna Wolf 85

Seybothenreuth
01.05.2024 Hermann Ziegler 75
08.05.2024 Gabriele Farkas 72
11.05.2024 Robert Knöbel 71
11.05.2024 Valentin Strobel 84
12.05.2024 Gertrud Preißinger 74
13.05.2024 Otto Heid 76
18.05.2024 Hermann Schiller 81
19.05.2024 Lorenz Raps 84
21.05.2024 Brigitte Kennerknecht 75
25.05.2024 Rita Schineis 73
28.05.2024 Axel Retz 70
31.05.2024 Flora Bohne-Beijen 75
31.05.2024 Friedrich Keil 82

Weidenberg
02.05.2024 Bettina Bretzel 72
02.05.2024 Ingeborg Förch 76
02.05.2024 Christine Plümpe 85
03.05.2024 Walter Müller 82
04.05.2024 Irmgard Dörfl er 85
05.05.2024 Annemie Zapf 71
05.05.2024 Manfred Löw 73
06.05.2024 Jolanta Poltorak 74
06.05.2024 Dieter Lindner 83
08.05.2024 Roswitha Tröger 77
09.05.2024 Elisabeth Bozena Lach 71
09.05.2024 Klaus Braun 73
10.05.2024 Wolfgang Minier 75
10.05.2024 Robert Raps 78
10.05.2024 Daniela Hartmann 81
11.05.2024 Franz Schmidt 75
12.05.2024 Gerhard Wendler 71
12.05.2024 Franz Wenig 82
13.05.2024 Käthe Hammann 84
14.05.2024 Dieter Lammert 74
15.05.2024 Werner Schuberth 78
15.05.2024 Erika Rieß 84
16.05.2024 Helmut Müller 76
17.05.2024 Werner Sengenberger 74
18.05.2024 Gerlinde Bauernfeind 70

18.05.2024 Marie Rauh 88
19.05.2024 Herbert Kießling 70
19.05.2024 Herbert Sperlich 71
19.05.2024 Peter Millitzer 81
20.05.2024 Harald Klemens 70
21.05.2024 Renate Baxmeier 76
22.05.2024 Werner Knoop 77
22.05.2024 Monika Tessarz 80
23.05.2024 Lieselotte Schößel 72
23.05.2024 Erika Mehl 78
23.05.2024 Traute Götz 90
24.05.2024 Brigitta Keller 70
25.05.2024 Ingeborg Hofmann 78
26.05.2024 Gerhard Rieß 70
26.05.2024 Elfriede Schmidt 87
27.05.2024 Bernd Zwenzner 78
27.05.2024 Anna Däubner 85
27.05.2024 Heinz Fischer 90
29.05.2024 Rudolf Wunderlich 75
29.05.2024 Ruth Hoke 95
31.05.2024 Ingrid Will 78
31.05.2024 Robert Strömsdörfer 79

WIR GRATULIEREN
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UNSERE UMWELT

Apfel-Secco und Apfel-Holler-Secco 
in neuem Design – ab sofort erhältlich!

Ab sofort gibt es unseren Apfel-Secco 
und Apfel-Holler-Secco aus alten 
Apfelsorten regionaler Streuobstwie-
sen und Blüten vom Holunder an al-
len bekannten Verkaufsstellen (www.
apfel-grips.de/haendler) und in der 
Geschäftsstelle in Weidenberg. Fein 
aromatisch und würzig – gut gekühlt 
genau das Richtige für warme Tage.

Werden Sie Apfel-Grips-Vertragspartner?

Haben Sie eine Streuobstwiese und 
benötigen Hilfe bei Pfl ege oder Pfl an-
zung neuer Bäume und/oder wissen 
Sie nicht, wohin mit dem Obst? Wir hel-
fen Ihnen gerne. Garantierte Abnahme 
der Äpfel über dem Marktpreis und Be-
ratung und Hilfe bei allen Fragen zum 
Thema Streuobst.

Ansprechpartnerin:
Karin Benker, LPV Weidenberg, Tel. 09278/97736 (Mo, Di, Do vormittags); 
mail: lpv-weidenberg@gmx.de, www.apfel-grips.de
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Evang.-Luth. Kirchengemeinde Emtmannsberg

Gottesdienste u.a. im Mai 2024
So., 05.05. Gottesdienst mit Prädikantin Maron 09.00 Uhr
Do., 09.05. Troschenreuth Gottesdienst mit Pfarrerin Teschke 09.30 Uhr
So., 12.05. Kein Gottesdienst in Emtmannsberg 
So., 19.05. Gottesdienst mit Beichte und Abendmahl  09.00 Uhr
Pfi ngstsonntag mit Pfarrerin Teschke
Mo., 20.05. Gottesdienst mit Prädikantin Schwenk 09.00 Uhr
Pfi ngstmontag
So., 26.05. Gottesdienst mit Diplom-Theologe Frisch 09.00 Uhr

Kindererlebnisvormittag:
Im Mai fi ndet kein Kindererlebnisvormittag (Pfi ngstferien) statt.

Aktuelle Änderungen entnehmen Sie bitte unserer Homepage 
www.kirche-emtmannsberg.de unter Veranstaltungen.

Evang.-Luth. Kirchengemeinde 
Neunkirchen a. Main und Stockau

Gottesdienste u.a. im Mai 2024
Mo., 05.05. Stockau - Gottesdienst mit Prädikantin Maron 10.00 Uhr
So., 09.05. Stockau/Neunkirchen Kein Gottesdienst 
So., 12.05. Neunkirchen - Gottesdienst Pfarrerin Teschke 09.30 Uhr
So., 19.05. Neunkirchen - Gottesdienst mit Abendmahl mit 10.15 Uhr
Pfi ngstsonntag Pfarrerin Teschke
Mo., 20.05. Stockau - Gottesdienst mit Prädikantin Schwenk 10.00 Uhr
Pfi ngstmontag
So., 26.05. Neunkirchen - Gottesdienst mit Diplom-Theologe Frisch 10.00 Uhr

Kindergottesdienst in Stockau:
fi ndet am Sonntag, den 05. Mai, um 11 Uhr in der Matthäuskirche in Stockau mit 
dem KiGo-Team statt.

Aktuelle Änderungen entnehmen Sie bitte unserer Homepage 
www.kirche-emtmannsberg.de unter Veranstaltungen.

KIRCHENGEMEINDEN

Alt-Katholische Kirchengemeinde Weidenberg

Kirchliche Termine und Gottesdienste im Mai 2024 
So. 05.05. Gottesdienst  10:00 Uhr
Do. 09.05. Ökumenischer Gottesdienst an der Gänskopfhütte 10.30 Uhr
Sa. 11.05. Gottesdienst in Bayreuth (Haus der Begegnung) 18:00 Uhr
 kein Gottesdienst in Weidenberg am Sonntag
Sa. 18.05. Pfi ngstvigil  18:00 Uhr
Mo. 20.05. Ökumenischer Gottesdienst am Kulm 10.30 Uhr
So. 26.05. Gottesdienst  10:00 Uhr
Do. 30.05. Gottesdienst unterwegs; Treffpunkt Parkplatz beim 10:00 Uhr
 Kindergarten; gemeinsam gehen wir zum Ökumeneplatz
 und feiern dort Gottesdienst (genauere Informationen
 beim Pfarramt)
  
Spieleabend am Do. 23.05.2024 um 19 Uhr

Alt-Katholische Kirchengemeinde Weidenberg
Tel. 09278/320, E-Mail: weidenberg@alt-katholisch.de 

Katholische Kirche Rosenhammer
Gottesdienste im Mai 2024
Mi., 01.05. hl. Messe, anschl. kurze Maiandacht 18:00 Uhr
Do., 02.05. Schülermesse  18:00 Uhr
So., 05.05. hl. Messe  09:15 Uhr
 Maiandacht  17:00 Uhr
Di., 07.05. hl. Messe, Bittgang  18:00 Uhr
Do., 09.05. hl. Messe  09:15 Uhr
 ökum. Gottesdienst an der Gänskopfhütte  10:30 Uhr
So., 12.05. hl. Messe  09:15 Uhr
 Maiandacht  17:00 Uhr
Do., 16.05. Schülermesse  18:00 Uhr
So., 19.05. hl. Messe  09:15 Uhr
 Maiandacht  17.00 Uhr
Mo., 20.05. hl. Messe  09:15 Uhr
 ökum. Gottesdienst auf dem Kulm 10:30 Uhr
So., 26.05. hl. Messe    09:15 Uhr
 Maiandacht  17:00 Uhr
Do., 30.05. hl. Messe, anschl. Fronleichnamprozession 10:15 Uhr
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Evang.-Luth. Kirchengemeinde Nemmersdorf

Kirchliche Termine u. Gottesdienste – Mai 2024
So., 05.05. Gottesdienst mit Jubelkonfi rmation mit hl. Abendmahl 09.30 Uhr
 (Pfrin. Luding) mit dem Posaunenchor
 gleichzeitig Kindergottesdienst 
Do., 09.05. Gottesdienst auf dem Goldberg gemeinsam mit der  10.00 Uhr
 Kirchengemeinde Goldkronach mit dem Posaunenchor 
 Goldkronach. Treffpunkt: Goldene Aussicht
So., 12.05. Gottesdienst (Pfrin. Luding + Team) 11.00 Uhr
Mo., 13.05.  Abendgottesdienst in Untersteinach (Gasthaus Neuner) 19.30 Uhr
So., 19.05. Gottesdienst mit hl. Abendmahl (Pfrin. Luding) 09.30 Uhr
Pfi ngstsonntag 
Mo., 20.05. Flurgottesdienst am Kreuzstein bei Nemmersdorf 10.00 Uhr
Pfi ngstmontag gemeinsam mit der Kirchengemeinde Goldkronach
 mit dem Posaunenchor (Pfrin. Luding + Pfr. Taxis)
 gleichzeitig Kindergottesdienst
So., 26.05.  Gottesdienst (Herr Geißler) 09.30 Uhr
So., 02.06. Gottesdienst (Pfrin. Luding) 09.30 Uhr
 gleichzeitig Kindergottesdienst

15 Mädchen und Jungen wurden am Weißen Sonntag in der Nemmersdorfer Kir-
che „Unsere liebe Frau“ konfi rmiert. „Für die Kirche seid ihr jetzt erwachsen“, be-
tonte Pfarrerin Amelie Luding, die den Festgottesdienst hielt - und verwies darauf, 
dass auch Glaube wachse. Die Jugendlichen wurden eingesegnet und feierten 
zusammen Abendmahl.  Musikalisch gestaltet wurde der Gottesdienst durch den 
Posaunenchor und den Kirchenchor.  Foto: Ulrike Sommerer
                                                           
Evang.-Luth. Pfarramt Nemmersdorf
Tel.: 09208 / 8401, E-Mail: pfarramt.nemmersdorf@elkb.de

Kirchengemeinde St. Veronika und St. Jakobus 
Birk-Seybothenreuth

Gottesdienste im Mai 2024
05.05. Maiandacht mit Pfr. Öffner und Posaunenchor in  09:30 Uhr
 Würnsreuth am Dorfteich
09.05. Christi-Himmelfahrt Gottesdienst mit Pfr. Öffner und  10:00 Uhr
 Pfr. Peter mit Posaunen- und Kirchenchor auf dem Kirchplatz Birk;
 anschließend Frühschoppen
12.05. Gottesdienst mit Pfr. Peter in der St. Jakobus-Kapelle Sey. 16:00 Uhr
19.05. Pfi ngstfest-Gottesdienst mit HL Abendmahl mit Pfr. Öffner  10:00 Uhr
 in der St. Veronika-Kirche
20.05. Pfi ngstfest auf der Falkenreuth bei Draisenfeld mit Pfr. Öffner 09:30 Uhr
20.05. Ökumenischer Gottesdienst mit Pfr. Öffner, Pater Samuel  11:00 Uhr
 und H. Kerschbaum in der kath. Kirche St. Marien Creußen
26.05. Trinitatis-Gottesdienst mit Pfr. Öffner mit Altarbildwechsel in  14:00 Uhr
 der St. Veronika-Kirche

04. Mai von 9 bis 12 Uhr Konfi rmandentag mit Pfr. Öffner im Pfarrsaal, 
 Pfarrgarten und in der Kirche Birk

Instrumentalkreis, Frauensingkreis, Männergesangverein und Posaunenchor 
treffen sich nach Vereinbarung zu den Proben.

Katholische Kirche Kirchenpingarten

Hl. Erstkommunion in Kirchenpingarten ( 07.04.2024)
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VEREINE, VERBÄNDE UND SONSTIGES

EMTMANNSBERG

Gerätehausfest der FF Hauendorf am 08./09.05.

Mittwoch, 08.05. Ab 19 Uhr großes Lebendkickerturnier mit Barbetrieb

Himmelfahrt Donnerstag, 09.05. - Einkehr für Wanderer 
09.30 Gottesdienst im Anschluss Frühschoppen
13.30 Kaffee & Kuchen 
14 Uhr Ponyreiten 
16.30 Uhr Grillteller 
Barbetrieb, Hüpfburg, Softeis

Volkshochschule Emtmannsberg

Geschäftsstelle:
Zur Leiten 11 • 95517 Emtmannsberg • Susanne Kuballa
Tel.: 0160 / 751 06 02 • E-Mail: susannekuballa@web.de

Bitte melden Sie sich für alle Kurse an. Ihre Anmeldung kann entscheiden, ob ein 
Kurs stattfi nden wird oder entfallen muss. Bei gebührenpfl ichtigen Kursen bitten 
wir um Überweisung auf das Konto der Volkshochschule Weidenberg: IBAN DE66 
7735 0110 0570 9340 00.

We 003_5 Literaturkreis - Lesen ist Abenteuer im Kopf
Termine: jeweils Do., 19.30 Uhr (siehe Amtliches Mitteilungsblatt und Aushang 
am Bücherschrank bzw. Dorfl aden) • VHS-Raum im Schloss Emtmannsberg • Ge-
bühr: ohne • Leitung: Michaela Drescher
Wir beschäftigen uns mit klassischer und moderner Literatur, lesen Bücher, die 
uns schlau, betroffen oder heiter machen und uns zum Nachdenken anregen. Bitte 
melden Sie sich bei Interesse zum Kurs offi ziell an, damit wir Sie über mögliche 
Terminänderungen informieren können.

Veranstaltungen Mai 2024

Datum Zeit Veranstalter Art der Veranstaltung Ort der Veranstaltung
So., 05.05. 10:00 FF Birk, Unter- u. Oberölschnitz Frühschoppen FF-Haus
Mi., 08.05. 19:00 FF Hauendorf Himmelfahrtsfest Troschenreuth FF Haus Troschenreuth
Do., 09.05. 09:00 FF Hauendorf Himmelfahrtsfest Troschenreuth FF Haus Troschenreuth
So., 12.05. 14:00 SC Emtmannsberg To Go Muttertag Sportheim SC Emtmannsberg
Mo., 13.05. 19:30 Förderverein Kita Emtmannsberg Jahreshauptversammlung Gemeindezentrum Emtmannsberg
Sa., 25.05. 18:00 Gemeinde Emtmannsberg Schloßfest Rund um das Schloß
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Wahlgemeinschaft Kirchenpingarten

Vortrag:
Schenken und Vererben, Übergabe von Immobilien mit Blick auf Pfl ichtteils-
recht und Pfl egekostenrisiko

Termin: Dienstag, 14. Mai 2024 um 19 Uhr • Referent: Notar Dr. Ulrich Simon
Ort: Feuerwehrhaus Kirchenpingarten, Tressauer Str. 7, 95466 Kirchenpingarten
Veranstalter: Wahlgemeinschaft Kirchenpingarten
Informationen: 1. Vorsitzender, Markus Brauner 0173/7439413

KIRCHENPINGARTEN

SEYBOTHENREUTH

VdK OV Seybothenreuth

Der VdK Ortsverband Seybothenreuth, lädt seine Mitglieder und deren Angehörige 
zu einer kleinen Muttertagsfeier am 11. Mai 2024 um 14:30 Uhr in die Gaststätte 
„Zum edlen Hirschen“ ganz herzlich ein.
Es freut sich die Vorstandschaft auf euch.

VHS Seybothenreuth

Geschäftsstelle: Kalte Reuth 25 • 95517 Seybothenreuth • Anna Dondörfer
Information und Anmeldung:
Stefanie Reckziegel • Tel.: 0 92 78 /97756
E-mail: stefanie.reckziegel@weidenberg.de

Mensch und Welt
Ws 001_1 Seniorennachmittage
Jeden 3. Dienstag im Monat, um 14.00 im Rathaus VHS-Raum
Die Themen und Ausfl üge werden im Gemeindeblatt bekannt gegeben.

Waldbaden mit Thomas und Michael
Termine: Samstag, 8. Juni 2024 (Glasschleif Steinwald), 13. Juli 2024 (Schle-
henberg), 22. Juli 2024 (Glasschleif Steinwald) • jeweils um 14.00 Uhr • Gebühr: 
25,00 EUR • Kursleiter: Thomas Zernak und Michael Schneider • mitzubringen: 
Wetter und Wanderung angepasste Kleidung, Getränk
Waldbaden, oder wie der Japaner sagt: Shinrin Yoku hat viele positive Eigen-
schaften, die u.a. gegen Stress und hohen Blutdruck wirken; zusätzlich kann sich 
der Schlaf verbessern. Wir tauchen in den Wald und die Duftstoffe der Bäume 
ein, so dass die sogenannten Terpene ihre Wirkung entfalten können. Je nach 
Ausprägung der Sinne, fi ndet jeder die Übungen, die den Einzelnen besonders 
ansprechen können. Auf einer Strecke von ca. 4 Kilometern und einer Zeitdauer 
von 3,5 bis 4 Stunden, mit jeder Menge Achtsamkeit, die sich auf Hören, Riechen, 
Schmecken, Fühlen und viel Stille verteilen. Zusätzliche Übungen für alle Sinne 
und der Wald in allen Facetten werden vorgestellt. Atemübungen und Meditations-
sequenzen runden den Nachmittag ab. 

Junge VHS
Ws 003_6 Wichtel im Sommer (ab 6 Jahre)
Termin: Freitag, 10.05.2024 • 15.00 - 16.30 Uhr • VHS - Raum Rathaus, Seybo-
thenreuth • Gebühr: 7,00 EUR, zzgl. Materialkosten 7,00 EUR, bei der Kursleiterin 

abzugeben • Kursleiterin: Lydia Preißinger • mitzubringen: altes Handtuch, Ge-
tränk; bitte Kleidung anziehen, der Farbe nichts ausmacht!

Veranstaltungen Mai 2024

Datum Zeit Veranstalter Art der Veranstaltung Ort der Veranstaltung
Mi., 01.05. 14:00 FF Seybothenreuth Maibaum aufstellen beim Feuerwehrhaus
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Dorfgemeinschaft Heßlach e.V.

Fr., 03.05. Stammtisch im Dorfhaus mit Doris & Alex, ab 19 Uhr 
   für Jedermann geöffnet
8./9.05.24  Lindenfest am Dorfhaus
Programm: Mittwoch 8.5. ab 19 Uhr, Donnerstag 9.5. ab 11 Uhr
Freitag 17.5. 24 Stammtisch im Dorfhaus mit Reinhard, ab 19 Uhr für Jedermann 
geöffnet

Imkerverein Weidenberg

Fortbildung zum Thema „Königinnenzucht mit Umlarven“
Beim Imkerverein Weidenberg fi ndet am Donnerstag, 05. Mai 2024 eine Fortbil-
dung über Königinnenzucht mit der Möglichkeit, das Umlarven zu erlernen. Wir 
treffen uns um 10:00 Uhr auf unserem Lehrbienenstand in Mengersdorf bei Hel-
mut Lochmüller Anmeldungen bitte an info@imkerverein-weidenberg.de

MARKT WEIDENBERG

Veranstaltungen Mai 2024

Datum Zeit Veranstalter Art der Veranstaltung Ort der Veranstaltung
Mi., 01.05. 10:00 Burschenverein Ehrenkranz Maibaum aufstellen Bahnhofstraße Neue Mitte
Mi., 01.05. 10:00 Burschenverein Concordia Maibaum aufstellen Rathausplatz
Mi., 01.05. 12:00 - 18:00 LJ Stockau-Lehen Maifeier + Maibaumaufstellen Lehen
Mi., 01.05. 15:00 - 17:00 FGV Weidenberg Fichtelzwerge FGV Jugendheim
Fr., 03.05. 18:30 SiSoNetz Ehrenamtstreffen Schloss im Garten
So., 05.05. 09:30 - 15:30 FGV Weidenberg Rucksackwanderung Waenthal TP 9:30 Uhr Verbandsschule
Mi., 08.05.   Dorfgemeinschaft Heßlach Lindenfest Heßlach
Do., 09.05.   Dorfgemeinschaft Heßlach Lindenfest Heßlach
Do., 09.05. 09:00 - 21:00 Fischereigemeinschaft Weidenberg Fischerfest  Kiesweiher Waizenreuth
Do., 09.05. 10:00 - 17:00 FGV Weidenberg Himmelfahrt auf der Gänskopfhütte 53 Jahre Gänskopfhütte
Do., 09.05. 10:30 - 11:30 FGV Weidenberg Ökumenischer Gottesdienst Gänskopfhütte
Do., 09.05. 11:00 Evang. Kirchengemeinde Ökum. Gottesdienst Gänskopfhütte (Christi Himmelfahrt)
Do., 09.05. 13:00 - 18:00 FGV Weidenberg Festbetrieb mit Musik Gänskopfhütte
Fr., 10.05. 18:00 Bürgerverein Frohsinn Döhlau Zwick`l Bier Fest Vereinsheim Döhlau
So., 12.05. 09:00 - 20:00 Fischereigemeinschaft Weidenberg Fischerfest Kiesweiher Waizenreuth
Di., 14.05. 14:00 VdK Weidenberg Muttertagtsfeier Zur Linde Untersteinach
Mi., 15.05. 15:00 - 17:00 FGV Weidenberg Fichtelzwerge FGV Jugendheim
Mo., 20.05. 10:30 Evang. Kirchengemeinde Ökum. Gottesdienst Auf dem Kulm (Pfi ngstmontag)
Mo., 20.05. 11:00 - 17:00 FGV Weidenberg Deutscher Mühlentag Scherzenmühle
Sa., 25.05. 18:00 - 23:00 FF Döhlau-Görau Feuerwehrfest Vereinsheim Bürgerverein Döhlau
So., 26.05. 09:00 - 17:00 FF Döhlau-Görau Feuerwehrfest Vereinsheim Bürgerverein Döhlau
Di., 28.05. 14:00  SiSoNetz Spielenachmittag Schloss im Garten
Do., 30.05.   CSU Weidenberg Bierwanderung
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Gesangverein Weidenberg von 1868 e.V.

Singstunden:
Männerchor: Freitag 19.00 Uhr • 10.05., 17.05., 24.05. und 31.05.2024
Gemischter Chor: Freitag 20.00 Uhr • 10.05., 17.05., 24.05. und 31.05.2024

Termine:
Freitag, 03.05.2024, 19.00 Uhr Jahreshauptversammlung, danach Singstunde
Sonntag, 26.05.2024, 09.15 Uhr Singen in der Kath. Kirche Rosenhammer mit 
dem Gesangverein Edelweiß Mehlmeisel 

Wer gerne im Chor mitsingen möchte:
Infos bei E. + H. Stahl, Tel. 09278 1431

- Ortsverein Weidenberg

Dienstag, 14.05.:
AWO Cafe-Treff 60 plus und Ortsverein laden um 14 Uhr zu einer Muttertagsfei-
er in den Gemeindesaal der altkatholischen Kirche in der Birkenstraße ein. Wie 
schon in den vergangenen Jahren dürfen sich Jung und Alt wieder auf ein gemüt-
liches Zusammensein an einer liebevoll zubereiteten Kaffeetafel mit einer Vielfalt 
an Kuchen und Torten freuen. Wer den Fahrdienst benötigt, bitte rechtzeitig bei 
Marion Birkel unter Telefon 985189 oder 0171/7066 518 bzw. bei Manfred Tölzer, 
Telefon 643 oder 01515/2155 849 anmelden. Wir holen Sie gerne ab!

Samstag, 25.05.:
Frühjahrswanderung. Treffpunkt ist um 13:00 Uhr auf dem Parkplatz Neue Mitte, 
Höhe Wirtschaftszufahrt AWO-Seniorenzentrum. Gemeinsame Fahrt zum Park-
platz Gänskopfhütte. Von dort dann über Haidenaabquelle zur Gänskopfhütte.

AWO Nordic Walking Treff
Die Nordic Walking Freunde treffen sich jeden Mittwoch, jeweils um 18:30 Uhr. 
Neu- und Wiedereinsteiger sind herzlich willkommen. Treffpunkt ist der Parkplatz 
der Fa. Therma Fensterbau in der Industriestraße in Weidenberg. Auskunft erteilen 
Marion Birkel, 0171/7066518 und Manfred Tölzer, 0151/52155849.

Vorankündigung:
Die AWO-Familienfahrt fi ndet dieses Jahr am Samstag, 06. Juli 2024 statt. Wir 
bieten dieses Jahr eine kostenlose Fahrt mit dem Bus zum Besuch des Freizeit- 
und Erlebnisparks Schloß Thurn in Heroldsbach bei Forchheim an. Kosten für den 
Bus und den Eintritt für die Kinder übernimmt wieder die AWO. Besonders für 
Familien mit Kindern ist dies eine preiswerte Gelegenheit, den Erllebnispark zu 
sehen und zu genießen. Weitere Infos und verbindliche Anmeldung bis 02.07.2024 
bei Manfred Tölzer, Tel. 643 oder 01515 / 2155 849 und bei Elisabeth Tamler unter 
Telefon 1230.

Seniorenstammtisch Weidenberg / Seybothenreuth

Der Seniorenstammtisch Weidenberg / Seybothenreuth trifft sich am 8. Mai ab 
14 Uhr in Untersteinach im Gasthof „Zur Linde“ und am 22.Mai schon ab 12 Uhr 
bei den Chinesen in der „Asia Perle“ in Aichig. – Wir hoffen auf ein gesundes 
Wiedersehen und freuen uns auf eine Begegnung mit Ihnen. Ihre Freunde vom 
Seniorenstammtisch
Weidenberg / Seybothernreuth. – Auskünfte zum Stammtisch gibt Frau Prüfer,
Tel. 09275/91065

VdK-Ortsverband Weidenberg

Muttertagsfeier des VdK-OV Weidenberg
Am Samstag, den 04.05.24 fi ndet in Untersteinach in der Gaststätte Zur Linde 
(Kaiser) um 14 Uhr eine Muttertagsfeier statt. Auch Nichtmitglieder sind herzlich 
eingeladen, bei Kaffee und Kuchen einen gemütlichen Nachmittag zu verbringen.

Tagesfahrt
Der VdK-OV Weidenberg unternimmt am 8. Juni einen Ausfl ug zur Saalfelder Fe-
engrotten und zur Bleilochtalsperre. Abfahrt ist um 8.30 Uhr in der Weidenberger 
Mitte. Der Fahrpreis beträgt ca. 40 € (inklusive Brotzeit), zuzüglich optional Eintritt 
Feengrotte und Bleilochtalsperre. Bei Interesse meldet euch bitte bis 20. Mai bei 
Sabine Braun unter der Tel. Nr. 09278/ 7234 an.
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Wasserwacht OG Weidenberg

Die Wasserwacht OG Weidenberg bietet ihren Mitgliedern folgende Trainingsstun-
den im Schulschwimmbad an: 

Montags 18-19 Uhr: Für Kinder (mit Schwimmabzeichen Seepferdchen oder hö-
herwertig) in Begleitung eines Erwachsenen. Die Betreuungs- und Aufsichtspfl icht 
liegt bei der Begleitperson. Bitte bringen Sie einen Nachweis über das bestandene 
Schwimmabzeichen mit.
Donnerstags 19-20 Uhr: für Jugendliche ab 14 Jahren sowie Erwachsene

Unkostenbeitrag 2€ pro Person. Die Teilnehmeranzahl ist begrenzt. In den Ferien 
und an Feiertagen fi ndet kein Training statt. Nähere Infos gerne persönlich wäh-
rend der Trainingszeiten im Schwimmbad oder per Mail über og-weidenberg@
brk-bayreuth.de

Volkshochschule Weidenberg e.V.

Geschäftsstelle:
Rathausplatz 1• 95466 Weidenberg
Stefanie Reckziegel • Tel.: 0 92 78 / 97756
E-mail: stefanie.reckziegel@weidenberg.de

Anmeldungen sind verbindlich. Bei nicht entschuldigtem Fernbleiben muss 
die Gebühr nachgefordert werden. Gebühreneinzahlung auf das Konto der 
Sparkasse IBAN: 66 7735 0110 0570 9340 00. Die Gebühr wird zurückerstattet, 
wenn ein Kurs nicht zustande kommt. Wenn Sie nach Ihrer Anmeldung nichts von 
uns hören, dann haben Sie einen Platz in unserem Kurs sicher. Wir melden uns 
nur bei Ihnen, wenn wir absagen, oder Termine verschieben. Bitte melden Sie sich 
rechtzeitig an; Ihre Anmeldung kann entscheiden, ob ein Kurs zustande kommt.  
Bitte beachten Sie, dass bei einigen Kursen die Anmeldung unter einer ande-
ren Telefonnummer/E-Mail-Adresse erfolgen soll.

Mensch und Welt
Wb 003_1 „Hutzaomd“ Studium regionale
Jeweils donnerstags (14-tägig, fortlaufend) • 19.00 bis 21.00 Uhr • Bürgerhaus • 
Leitung und Info: Inge Lindner, Tel. 09278-8105. 

Wb 004_1 Vortrag: „Das königlich-bayerische 7. Infanterie-Regiment Garnison 
Bayreuth im Krieg von 1870 / 1871. Termin: Dienstag, 2. Juli 2024 • 19.00-21.30 
Uhr • Referent: Martin Götz, Militärmuseum Weidenberg • Gebühr: auf Spenden-
basis, kommt dem Militärmuseum zu gute

Wb 005_1 Weidenberger Geschichtswerkstatt
Termin: einmal monatlich, genauen Termin bitte erfragen • 17.00 bis 18.30 Uhr 
• Bürgerhaus Weidenberg. 
In gemütlicher Runde wollen wir uns alte Fotos und eventuell auch Dias von Wei-
denberg und der Umgebung an-sehen und dazu dann Erinnerungen, Anekdoten 
und „Gschichtla“ erzählen und austauschen. Die Geschichtswerk-statt fi ndet ein-
mal monatlich statt. Wir treffen uns am Dienstag, den 27. Februar 2024 von 17.00 
bis 18.30 Uhr im Bürgerhaus Weidenberg, Eingang Alte Bayreuther Straße.Nähere 
Infos bei Stefanie Reckziegel, Tel. 09278 / 977-56. In Zusammenarbeit mit der 
VHS Weidenberg und dem Archiv der Verwaltungsgemeinschaft Weidenberg. 

Sprachen
Wb 003_3 Deutsch als Fremdsprache ohne Vorkenntnisse 
Diese Kurse fi nden in Absprache mit Irene von der Weth und dem Landratsamt 
statt. Nähere Informationen unter Tel. 09278-8246.

Bewegung / Gymnastik / Fitness
Fit in den Frühling
Beginn: nach Vereinbarung • 18.30 bis 19.30 Uhr • Bürgerhaus Weidenberg 
• 6 Abende • Gebühr: 30 Euro • mitzubringen: rutschfeste Matte • Leitung: Julia 
Schröder, Physiotherapeutin
Mit Spaß und Freude an Bewegung wieder mehr Kraft und Fitness bekommen. Wir 
üben ohne Geräte, nur mit dem eigenen Körper und spielerisch mit Partner*innen. 
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Entspannungskurs
Beginn: nach Vereinbarung • 18.00 bis 19.00 Uhr • Schloss im Garten Weiden-
berg • 6 Abende • Gebühr: 30,00 Euro • mitzubringen: rutschfeste Matte, Decke 
und (Meditations-) Kissen • Leitung: Julia Schröder, Physiotherapeutin
In diesem Kurs werden verschiedene Entspannungstechniken durchgeführt, um 
die Vielzahl der Möglichkeiten aufzuzeigen. So kann jeder Teilnehmer heraus-
fi nden, was am besten für ihn selber ist. Atemübungen, Körperreise, autogenes 
Training, progressive Muskelentspannung, Übungen aus dem Tai Chi /Qigong, 
achtsames Gehen. 

Liangong
Beginn: Donnerstag, 6. Juni 2024 • 18.30 bis 19.30 Uhr • Bürgerhaus Weiden-
berg • 6 Abende • Gebühr: 30 Euro • mitzubringen: Sportbekleidung • Leitung: Julia 
Schröder, Physiotherapeutin.
Eine auf den ganzen Körper wirkende chinesische Gesundheitsgymnastik, welche 
Elemente aus dem Qigong beinhaltet. Für jedes Alter und alle Vorerkrankungen 
geeignet. Sie besteht aus jeweils 6 Übungen für 6 Bereiche: Nacken und Schul-
tern, Wirbelsäule und Rücken, Gesäß, Hüfte und Beine, Gelenke, Energie(Qi)fl uss 
und innere Organe.

Kunst / Kunsthandwerk
Wb 007_2 Klöppeln
Beginn: nach Vereinbarung • 19.00-21.00 Uhr • Bürgerhaus, Saal • 7 Abende 
(14-tägig bzw. nach Absprache) • Gebühr: 35,00 EUR • Leitung: Elisabeth Böhner

Wb 007_4 Stamping-up – Karten und Boxen selbst gestaltet
Termin: Dienstag, 30. April 2024 • 17.00 bis 20.00 Uhr • Bürgerhaus • Gebühr: 
15,00 EUR inkl. Material • Leitung: Regina Kießling-Thees und Lea Thees

Die „Junge vhs“
Wb 008_8 Kreatives Basteln für Kinder im Grundschulalter
Termine: 1 mal monatlich, immer freitags • 15.00-17.00 Uhr • Bürgerhaus • 
Leitung: Kathrin Bingart • nur Materialkosten, bei der Kursleitung zu bezahlen.,

Bastelnachmittag für Vatertag und Muttertag mit den Großeltern
Termin: Freitag, 3. Mai 2024 • von 15.00 bis ca. 18.00 Uhr • Bürgerhaus Weiden-
berg • Gebühr: 20,00 EUR • mitzubringen: Schere, Kleber • Leitung: Fiona Ahlborn, 
Märchenerzählerin

Für die weltbesten Mamas und Paps wollen wir gemeinsam mit den Großeltern 
zum Vater- und Muttertag je eine tolle Überraschung basteln. Wir freuen uns auf 
einen bunten, kreativen, lustigen und tollen Nachmittag. Zwischendurch machen 
wir eine kleine Pause und hören Geschichten bei Kaffee, Kuchen und kalten Ge-
tränken. 

Englisch for Kids
Beginn: nach Vereinbarung, Montags (6 bis 8 Jahre), Dienstags (8 bis 10 Jah-
re) • jeweils von 14.00 bis 14.45 Uhr • Bürgerhaus Weidenberg • 6 Nachmittage • 
Gebühr: 25,00 EUR • Leitung: Nicola Liedberg

Das beste Alter um Englisch zu lernen ist das Kindesalter. Die Kinder lernen durch 
altersgerechte Spiele, Arbeiten mit Bildern und gemeinsames Singen auf Englisch 
die Fremdsprache näher kennen. Durch Zuhören und Sprechen erwerben Kin-
der kontinuierlich und natürlich neue Sprachkenntnisse. So wird das Erlernen von 
Sprachen zur Spielerei. 

Exkursion
Wb 008_1 Kräuterexkursion rund um Weidenberg
Termin: Dienstag, 7. Mai 2024 • 16.00 bis 18.00 Uhr • Treffpunkt: Ökumeneplatz 
Weidenberg (Waizenreuther Straße) • Gebühr: 5,00 EUR zzgl. Materialkosten 5,00 
EUR • Leitung: Maria Dietel, Kräuterpädagogin. 

Wb 009_1 Wunderbarer Holunder - Termin: Dienstag, 11. Juni 2024 • 16.00 bis 
ca. 18.00 Uhr • Treffpunkt: Bürgerhaus Weidenberg • Gebühr: 7,00 EUR zzgl. Ma-
terialkosten 7,00 EUR • Leitung: Maria Dietel, Kräuterpädagogin

Wb 010_1 Frauenpfl anzen und Liebeskräuter - Termin: Dienstag, 16. Juli 2024 • 
18.30 bis ca. 20.30 Uhr • Treffpunkt: Bürgerhaus Weidenberg • Gebühr: 5,00 EUR 
zzgl. Materialkosten 8,00 EUR • Leitung: Maria Dietel, Kräuterpädagogin

Suchen Sie noch Geburtstagsgeschenk? 
Oder benötigen Sie eine Idee für ein kleines Dankeschön? Alle unsere Kur-
se der VHS Weidenberg und Umgebung e.V. mit den Außenstellen Döhlau, 
Emtmannsberg, Neunkirchen und Seybothenreuth sind auch als Gutschein 
bei uns erhältlich. Infos bei Stefanie Reckziegel unter stefanie.reckziegel@
weidenberg.de oder 09278 / 97756.

Volkshochschule Neunkirchen

Neunkirchener Str. 30 30, 95466 Weidenberg
Tel. 09209-570 – FAX: 0322 237 899 79 – E-Mail: heinz.doris@t-online.de

Kurse: Für alle Sportkurse gilt: mitzubringen: Sportbekleidung, Turnschuhe, 
Gymnastikmatte, ggfs. Hygienetücher für die Toilette
Alle Kurse sind weiterlaufend – neue Teilnehmer*innen können jederzeit ein-
steigen und je nach Stundenzahl abrechnen.
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Yoga am Vormittag (mit Krankenkassen-Zuschuss)
immer montags von 10.00-11.15 Uhr • Gemeindezentrum, VHS-Raum • 12 Vor-
mittage à 75 min • Gebühr: 48,00 EUR bitte mitbringen, falls vorhanden: 1 Yoga-
Sitzkissen • Leitung: Roland Blechschmidt, Yogalehrer

Yoga für Anfänger*innen (mit Krankenkassen-Zuschuss)
immer dienstags  von 17:15 18:30 Uhr, VHS-Raum, Gebühr: 48,00 EUR / 8  
Abende à 75 min – mit reduzierter TN-Zahl • Leitung: Claudia Hermsdörfer-Geißler

Yoga 50 plus (mit Krankenkassen-Zuschuss)
immer dienstags von 18.45-20 Uhr, VHS-Raum • Gebühr: 48,00 EUR / 8  Aben-
de à 75 min •mit reduzierter TN-Zahl • Leitung: Claudia Hermsdörfer-Geißler

Funktionelles Gmnastik für alle Leistungsgruppen (auch Wirbelsäulengymnastik)
immer dienstags von 18:15 - 19:15 Uhr, Mehrzweckhalle, Leitung: Thomas 
Zernak • Ablauf: 18:15 - 18:30 Uhr: Freies Aufwärmen, 18:30 - 19:15 Uhr Training

Fit in jedem Alter
Seniorengymnastik für Frauen und Männer (vormittags)
immer donnerstags. 10.00-11.00 Uhr • Mehrzweckhalle • 15 Vormittage • mit-
zubr.: Gymnastikmatte und -schuhe • Gebühr: 35,00 EUR • Leitung: Inge Butler

Unser beliebter Sommer-Fitnesskurs „Lust auf Bewegung“
Termin: 01.-29.08.24 (dienstags u. donnerstags) 17:30 – 19:00 Uhr, 9 Nachmitta-
ge, Gebühr: € 45,00 Leitung: Inge Butler, Carmen Kröschel u. Kolleginnen • Anmel-
dung: VHS 09209-570 oder im dann laufenden Kurs

„Tanz mit, bleib fi t!“ – Geselliges Tanzen in Neunkirchen für alle Altersgruppen, 
die sich bewegen möchten! Beginn: Donnerstag, 14-tägig  02.05. -  14.30 –16.00 
Uhr in der Mehrzweckhalle Neunkirchen, Gebühr: 4,00 € pro Nachmittag. Weitere 
Termine: 13.06., 27.06. 11.07.24

Literaturkreis:
Donnerstag, 16.05.24, 15 Uhr, VHS-Raum – mit kostenlosem Schnuppernach-

mittag für Interessent*innen. Wir lesen in diesem Semester Stück aus dem Buch 
„Von Allende bis Záfon“ und hören über den Werdegang des jeweiligen Autors. 
Daneben gibt es immer noch Gedichte passend zur Jahreszeit. Leitung: Günter 
Groß – weiterer Termine: 06.06.24

MUSIK - Aufruf:
Liebe Eltern,
durch eine großherzige Spende wird es möglich, dass 1-2 Kinder für ein Jahr 
kostenlosen Musik-Einzelunterricht erhalten, wenn es schwer fällt, diesen 
Musikunterricht durch Arbeitslosigkeit, Mindestlohn oder sonstige Hinder-
nisse zu bezahlen. Bitte melden Sie sich unter der Tel.Nr. 09209-570 bei Doris 
Heinz. Diskretion wird selbstverständlich zugesichert.

Alle Musikkurse fi nden im VHS-Raum des Gemeindezentrums statt. Die Anmel-
dungen gelten, sofern nichts anderes vereinbart ist, jeweils für 1 Schuljahr. Die 
Zahlung der Gebühren ist aufgeteilt: die 1. Abschlagszahlung zu Beginn des Un-
terrichts im September und die 2. dann Anfang Januar. 

Musikalische Früherziehung Anfänger (Vorschulkinder) 
Beginn: immer mittwochs • Gebühr: nach TN-Zahl • Leitung: Diane Gehauf
Gruppe 1: 14.00-14.45 Uhr • Gruppe 2: 14.45-15.30 Uhr

Blockfl ötenunterricht Anfänger (Vorschul- und Grundschulkinder) immer mittt-
wochs,  15.30-16.00 Uhr • Gebühr: nach TN-Zahl • Leitung: Diane Gehauf

Klavierunterricht • Beginn: immer montags,  • Leitung: Tatjana Hubert • Ein-
führung in das klassische Klavierspiel, Liedbegleitung, Improvisation, moderne 
Rhythmen, Harmonie- u. Notenlehre. 

Keybord • immer montags,  ab 14.00 Uhr • Leitung: Tatjana Hubert

Cello (Anfänger und Fortgeschrittene) • immer montags ab 14.45 Uhr • Leitung: 
Tatjana Hubert

Gitarre (Anfänger und Fortgeschrittene) • immer dienstags ab ca.14.00 Uhr 
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• Leitung: Gerlinde Nerlich

Unsere Gitarren-Schülerin Sophie Rußler hat beim Preisträgerkonzert von 
„Jugend musiziert“ den 1. Preis ihrer Altersklasse erhalten. Darauf sind wir 
mit ihrer Gitarrenlehrerin Frau Gerlinde Nerlich sehr stolz und gratulieren 
herzlich.

Tagesfahrten/ Exkursionen 2024:
Mittwoch, 22.05.24 Freising. Bayerische Landesausstellung: „Tassilo, Korbini-
an und der Bär“, Führung durch die Ausstellung und im Dombezirk mit den baro-
cken Prunkräumen, den Gebr. Asam-Zimmern und im Dom

Mittwoch, 19.06.24 Schweinfurt, Museum Schäfer: Große Ausstellung „Carl 
Spitzweg“ mit Führung

Sonntag, 14.07.2024  Kissinger Sommer: Trio Sabine Meyer, Nils Nönke-
berger, William Young 15 Uhr in Bad Brückenau; 19:30 Bad Kissingen: Simon 
Rattle+Symph.Orchester d. Bayr. Rundfunks: R. Wagner „Walküre“ u. J. Brahms 
„Symphonie Nr. 2. Solisten: Anja Kampe u. Michael Volle

Studienreisen 2024
09.-10.05.24 Dresden – Musikfestival „Walküre“ Festspielorchester (Dirigent 
Kent Nagano) + Bruckner, 5. Sinf. (Conzertgebouw Amsterdam (Dirigent: Klaus 
Mäkela)
27.-30.06.24 Sauerland u. Nordhessen, Rundfahrt – Standorthotel in Olsberg
22.-26.09.24 Sylt – Amrum – Föhr – „Die friesische Karibik“ 
02.-09.11.24 Klassisches Griechenland – Flugreise zu den Stätten der griechi-
ischen Antike
29.11.-02.12. 24 Advent in Wien
14.-15.12.24 Frankfurt, Städel-Museum, große Rembrandt-Ausstellung, Weih-
nachtsmarkt rankfurt
30.12.24-01.01.25 Silvestergala in Darmstadt – Heidelberg . Mainz
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wissen Sie schon, dass die VHS Neunkirchen dringend eine neue Leitung 
sucht und dass unsere gut eingeführte VHS geschlossen werden muss mit 
allen Kursen und Veranstaltungen, wenn sich niemand fi ndet?
Dieses Ehrenamt macht viel Freue, allerdings auch ein bisschen Arbeit, aber 
im Team mit den Leitungen der VHS Weidenberg, Emtmannsberg, Döhlau 
und Seybothenreuth hilft man sich gegenseitig. Eine Auslagenentschädi-
gung wird gewährt. Die Kassengeschäfte und Buchungen laufen über Wei-
denberg, aber mit  EDV-Arbeit sollte man sich schon ein wenig auskennen
Gründliche Einarbeitung und Unterstützung der VHS Weidenberg sowie der 
Geschäftsstelle im Landratsamt Bayreuth wird zugesichert. Näheres bei Do-
ris Heinz, Tel. 09209-570 oder Mail: heinz.doris@t-online.de
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KLEINANZEIGENMARKT
Garage im Königsheidering oder Umgebung ab 
sofort zu mieten oder kaufen gesucht. Tel.: 0163 
/ 6868673

Verkaufe Brennholz Fichte/Kiefer, 1 Ster 70,- €, auf 
Wunsch ofenfertig und Lieferung. Tel. 0170 / 2278169

Suche einen Roller für Erwachsene. 
Tel. 09278 / 313171

Lagerraum/Scheune oder Garage in Weidenberg/
Mengersreuth/Mittlernhammer zu mieten gesucht.
Tel. 0176 / 40323213

Verkaufe Brennholz Fichte/Kiefer, gespalten, auf 
Wunsch ofenfertig und Lieferung.
Tel. 0160 / 1435886

3-Zimmer Wohnung in Stockau, 85 m², 1. Stock, 2 
Stellplätze ab sofort zu vermieten.
Tel. 0151 / 744 114 54

Zu vermieten:
Freistehende Doppelhaushälfte mit Garten in Wei-
denberg, Königsheidering ab 1. Juli zu vermieten. 
Tel. 09278 / 407 

Zu verkaufen
1 Hometrainer Cardiostrong BX30 plus, neuwertig, 
1 Jahr alt für 399 €, 1 HIFI Stereoturm mit Rack und 
Bausteinen von Fischer und 2 Standboxen für 50 €, 1 
Glasvitrine beleuchtet, Rahmen schwarz, ca. 180 x 60 
x 60 cm für 30 €, 1 Häcksler Bosch AXT Rapid für 100 
€, 20 Stück Stapelstühle verchromt für 50 €
Tel. 0171 / 8081920
 

Zu verschenken
1 Wasserpfeife zu verschenken
Tel. 0171 / 8081920

Hilfe rund ums Haus und Garten von privat zu privat 
unter 09278 / 3131903 ocer Mobil 0171 / 9905935

Spendenübergabe des Frauenbund Kirchenpingarten 
vom Erlös des Adventsbasar 2023

Spenden von je 1000,- € 
An den BRK Bayreuth für das Hospizmobil
An die Sternenkinder Stiftland Tirschenreuth

Die Freien Wähler Weidenberg spenden 500 € 
an die „neue“ Wasserwacht Weidenberg

Das Geld soll für Kinderschwimmkurse verwendet werden.

v.l. n. r. Beisitzer Christian Söllner, 1. Vorsitzender Tobias Bachsteffel,1. 
Vorsitzende Wasserwacht Sarah Schößel, 2. Vorsitzende Martina Meyer-
Gollwitzer, Kassier Georg Raps und Ortsprecher Lehen Reinhold Dres-
sendörfer

NACHRICHTEN AUS DER VG
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aus dem Burschenverein Ehrenkranz von 1860 e.V., die mit 49 Schützen 
angetreten waren.

Den ersten Platz im Luftgewehr Herren erzielte Maurice Trautner mit 98 
Ringen vor dem zweitplatzierten Dittmar Will (97 Ringe) und dem drittplat-
zierten Frank Hautsch (97 Ringe). Heike Bock erreichte in diesem Jahr 
Platz eins bei den Damen mit 98 Ringen vor der zweitplatzierten Laura 
Steinbach (97 Ringe) und Elena Schmidt mit 97 Ringen. Bei der Jugend 
gewann Jonas Mulzer mit 96 Ringen vor Jonas Rabsch (94 Ringe) und 
Katharina Märkl (93 Ringe). 

In der Klasse Luftpistole Herren siegte Steffen Ködel (93 Ringe) vor Beni-
dikt Opitz (92 Ringe) und Markus Stahl (91 Ringe). Elena Schmidt sicherte 
sich bei den Damen den ersten Platz mit 96 Ringen vor Heike Bock (96 
Ringe) und Annika Schößel ( 95 Ringe). 

Die besten Luftgewehrmannschaften kommen in diesem Jahr alle vom 
Burschenverein Ehrenkranz. Bei den Herren mit 286 Ringen, bei den Da-
men mit 287 Ringen und bei der Jugend mit 256 Ringen.

Beste Blattlwertung hatte Nikolas Schmidt mit einem sensationellen 2,4 
Teiler vor Norah Hermann (8,9 Teiler) und Matthias Gubitz (11,8 Teiler).

Weidenbergs Bürgerschützen unter der Führung 
eines Männerquartetts

v.l. 2. Schützenmeister Norbert Wöhl, Vorstand Wolfgang Hagen, Bürger-
schützenkönig Sören König, Adjutant Thorsten Brunner, Bürgerschützen-
jungkönig Jonas Rabsch, Adjutant Johannes Daum, 1. Schützenmeisterin 
Astrid Rabenstein

Beim diesjährigen Bürgerschießen in der Schützengesellschaft Weiden-
berg von 1861 e.V. im März traten 210 Schützen gegeneinander an. Als 
Überraschung wurden sowohl bei der Jugend als auch bei den Erwachse-
nen König und Adjutant vom gleichen Verein gestellt. Die bisherigen Ma-
jestäten konnten ihre Titel nicht verteidigen. Sören König machte seinem 
Namen mit einem fantastischem 6,5 Teiler alle Ehre und wurde damit neu-
er Bürgerschützenkönig in Weidenberg. Der bisherige Jugendschützen-
kaiser Johannes Daum konnte zwar seinen Titel nicht verteidigen, blieb 
aber als Jugend-Adjutant in der Führungsriege.
 
Bürgerschützenkönig: Sören König - Freiwillige Feuerwehr Weidenberg
Adjutant: Thorsten Brunner - Freiwillige Feuerwehr Weidenberg
Bürgerschützenjugendkönig: Jonas Rabsch - Burschenverein Ehrenkranz
Jugend-Adjutant: Johannes Daum - Burschenverein Ehrenkranz
 

Hervorragende Ergebnisse beim 32. Bürgerschießen

Ein großer Erfolg war das 32.Weidenberger Bürgerschießen 2024, knapp 
210 Schützen aller Altersklassen traten zum alljährlichen Bürgerschießen 
bei der Schützengesellschaft Weidenberg v. 1861 e.V. an.

Seit über 30 Jahren eine Erfolgsstory – das Weidenberger Bürgerschie-
ßen. Knapp 210 Wettkämpfer aus über 30 Vereinen und Gruppierungen 
sprechen für sich. Wie der 1.Vorstand betonte, ist das Bürgerschießen seit 
über 30 Jahren ein wichtiges Event in Weidenberg. Die Bürgerschützen 
und –schützinnen werden immer besser und so mancher Schützenverein 
wäre stolz, solche Schützen als Mitglieder zu haben.

Hier nun die diesjährigen Spitzenreiter im Luftgewehr und bei der Luft-
pistole: Überragende Abräumer waren auch in diesem Jahr die Schützen 
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Rückblick auf einen gelungenen Seniorenausfl ug

Was kann man bei stürmischem Wetter besseres tun als Bus fahren? Dies 
dachten sich die Seybothenreuther Senioren und fuhren mit dem Reise-
bus zum Erlebnishof und Nutztier-Ranch nach Mittenhof.

Dort warteten schon die Strausse, wegen dem kühlen Wetter im Stall, auf 
die Besucher. Bei einer Führung konnte man allerhand Tiere betrachten 
und erfuhr erstaunliches. Straußenvögel können ein beeindruckendes Al-
ter von 70 Jahren erreichen. Die niedlichen Wollschweine lagen friedlich 
grunzend in ihrem Strohlager. In dem gut gefüllten Dorfl aden gab es aller-
hand Schmankerl zu kaufen. Anschließend wurden alle Ausfl ügler herzlich 
im Hofcafe Café empfangen und konnten sich bei Kaffee und Kuchen an-
geregt unterhalten. Auf der Rückfahrt gab es noch einen

Stop bei der schönen historischen Dreifaltigkeitskapelle in Kappeln. Sie 
ist in ihrer Bauweise einzigartig. Ein herzlicher Dank geht an die beiden 

Seniorenbeauftragten Herr Opel und Herr Prost für die Organisation.
Das nächste Treffen der Seybothenreuther Senioren im Rathaus/VHS 
Raum ist am 21.Mai 2024 zur gewohnten Zeit um 14 Uhr.

FGV-Weidenberg
Ostereiersuche - Kinder trotzen dem Regen

Die Ostereiersuche des Fichtelgebirgsvereins Weidenberg startete Punkt 
13 Uhr am Ostermontag. Ebenfalls um Punkt 13 Uhr begann es  zu 
regnen. Doch das störte offensichtlich keinen der knapp 70 Teilnehmer 
– Groß wie Klein. Tapfer trotzte man dem kühlen Nass und wanderte in 
Richtung Kulm. Oben angekommen wurde es nicht nur windig, sondern 
auch hektisch. Denn dort durften die vielen Kinder als erstes nach den 
bunten Eiern suchen. Insgesamt 150 Eier und ein Ei für die Erwachsenen 
– eine Flasche Eierlikör – warteten bei Wind und Wetter auf die Sucher. 
Die Entdeckerin des Likörs freute sich fast mehr über ihren Fund, als die 
Kinder mit ihren vielen  Eiern. Gegen 16 Uhr erreichten die tüchtigen Wan-
derer wieder die Scherzenmühle und stärkten sich bei Kaffee und Kuchen 
in der anliegenden Scheune.

NACHRICHTEN AUS DER VG
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